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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES  

 

In der Gemeinde Vogelsang-Warsin soll im „Ahornweg Süd“ eine etwa 4.600 m² große Fläche 

auf dem Flurstück 76/59 der Flur 6 Gemarkung Vogelsang bebaut werden. Dazu stellt die 

Gemeinde den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 5/22 nach § 13a BauGB auf. 

 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG eintreten. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes im Naturraum (© GeoBasis-DE/MV 2022) 

 
 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
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aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 

„Begriffsbestimmungen“ definiert. Dem § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG „Begriffe“ ist entnehmbar, 

dass die „Streng geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall, wenn:  

1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird  

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter Ar-

ten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  

3. und/oder wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 

erfüllt wird.  

Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 

ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 

Die Grundlage der Artenschutzrechtlichen Prüfung bilden die europäischen Vogelarten sowie 

die Nichtvogelarten des Anhang IV der FFH - Richtlinie der vom Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern aufgestellten "Liste der in Mecklenburg 

- Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)". 

 

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG  

Das 0,45 ha große Plangebiet liegt im Zentrum der Gemeinde Vogelsang-Warsin südlich des 

Ahornweges, etwa 10 km östlich von Ueckermünde. Den Untersuchungsraum umgeben nörd-

lich, südlich und westlich Wohnbebauung. Im Osten befindet sich eine Brachfläche, vormals 

Ackerfläche. Die Vorhabenfläche selbst wird im Westen als Zufahrt genutzt und im Süden als 

Holzlagerplatz eines angrenzenden Gehöftes. Ob der Garagenkomplex gegenwärtig genutzt 

wird ist nicht bekannt. Der Rest der Fläche ist ungenutzt. Der Westteil des Geländes unterliegt 

den Immissionen der Nutzung als Zufahrt. 
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Abb. 2: Bestand (Grundlage: © GeoBasis-DE/MV 2022)  

 

Derzeit besteht die Fläche zu etwa 66 % aus ruderaler Staudenflur frischer bis trockener Mi-

neralstandorte (RHU), zu etwa 17 % aus heimischem Siedlungsgehölz (PWX). Die übrige Flä-

che setzt sich aus artenarmem Zierrasen (PER), entlang der unversiegelten Zufahrten (OVU) 

und im Bereich des Holzlagerplatzes im Süden; ruderaler Trittflur (RTT), welche die Zufahrten 

verbindet; einem alten Garagengebäude sowie Holzlagergebäude/Schuppen (ODF); einer 

Zypressenhecke (PHW) und einer teilversiegelten Freifläche mit Spontanvegetation (PEU), die 

ehemals Garagenstandort war, zusammen. Im Nordosten der Staudenfllur ist eine Schotter-

anhäufung kartiert worden, die vermutlich vom Hausbau der nördlichen Eigenheime stammt. 

Das Plangebiet ist im Norden ist durch einen etwa 2 m hohen Sichtschutzzaun von den Neu-

bauten getrennt. Etwa 20 m südwestlich befindet sich auf 7 m² ein Ansammlung Metallschrott. 

Vorherrschende Pflanzenarten und -gattungen der westlichen ruderalen Staudenflur sind Ge-

wöhnliche Wegwarte (Cichorium intybus), Distel-Gattungen, Echtes Johanneskraut (Hyperi-

cum perforatum), Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris), Doldenblütler (Apiaceae), Mohn 

(Papaver), Brennnessel (Urtica), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Beifuß (Artemisia vulga-

ris), Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Gänsefüße (Chenopodium) und Gänsekressen 

(Arabis). Hinzu kommen Nachtkerzen (Oenothera) und Pappel-Sukzession (Populus) im Wes-

ten. Im Süden des Plangebietes westlich des Siedlungsgehölzes besteht die ruderale Stau-

denflur (RHU) zum Großteil aus Brennnessel (Urtica). An der Grenze zur nördlichen Wohnbe-

bauung kommen vereinzelt Magerrasenarten wie die Sand-Strohblume (Helichrysum arena-

rium) und verschiedene Süßgräser (Poaceae) vor. Die ruderale Trittflur setzt sich aus Löwen-

zahn (Taraxacum), Breit- (Plantago major) und Spitzwegerich (Plantago lanceolata) sowie 

Klee (Trifolium). 
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Gemäß einer Bohrung des Landesbohrdatenspeichers besteht der Boden etwa 50 m südlich 

des Plangebietes bis etwa 60 cm Tiefe aus Lockergestein. Tiefer gelegen folgen verschiedene 

Schichten an Fein- und Mittelsanden.  

Das nächstgelegene Standgewässer liegt etwa 100 m südöstlich. Hinzu kommen mehrere 

Standgewässer nördlich und südlich ab 200 m (Abb. 4). Das Plangebiet selbst beinhaltet keine 

Oberflächengewässer sowie Trinkwasserschutzgebiete. Der Grundwasserflurabstand liegt bei 

kleiner gleich 2 m.  

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere Temperaturun-

terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten sowie durch relative Niederschlagsarmut 

gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch die Gehölze 

im Plangebiet und durch die Nähe zum Stettiner Haff geprägt. Die Gehölze üben Sauerstoff-

produktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktionen aus. 

 

4. DATENGRUNDLAGE 

4.1. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum ist identisch mit der Vorhabenfläche. Die Größe wurde gewählt, weil 

keine bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu erwarten sind, die die bisherigen 

Immissionen überschreiten. 

4.2. Allgemeine Ausführungen zum methodischen Vorgehen 

Folgende Untersuchungen bilden die Grundlage für den derzeitigen Stand des AFB: 

1. Faunistische Erfassungen durch Wolfgang Brose und Dieter Lückert innerhalb des 

Plangebietes, neun Begehungen (zwei nachts) zwischen dem 23. Mai 2022 und 13. 

Juli 2021 (Brutvögel, Herpetofauna); 

2. Bei der durchgeführten Biotopkartierung am 04.07.22 wurde das Gelände allgemein 

auf Eignung als potentieller Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden 

die Bodenflächen begutachtet um Hinweise auf mögliche Lebensstätten von Tierarten 

aufzufinden. Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV, 

Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Um-

welt des Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV). 

3. Zufallsbeobachtungen der Kartierer zu Insekten und Fledermäusen innerhalb des Un-

tersuchungsraumes. 

4.3. Erfassungsdaten Avifauna 

Die Brutvögel wurden mit flächendeckenden Revierkartierungen innerhalb des Plangebietes 

erfasst. Die Erfassung der Arten und die Einstufung einer Brut hinsichtlich Brutnachweis im 

Rahmen der Brutvogelerfassung erfolgten nach Südbeck et al. (2005). Die Beobachtungen 

und Verhöre wurden dokumentiert. Revieranzeigende Merkmale wie singende Männchen, 

Warnrufe, nistmaterial- und futtertragende Altvögel, etc. wurden ausgewertet.  

Tabelle 1: Begehungstermine Avifauna 

Datum 

23.05.2022 (Tag) 

02.06.2022 (Tag) 
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Datum 

07.06.2022 (Tag) 

16.06.2022 (Tag) 

23.06.2022 (Tag) 

21.07.2022 (Nacht) 

22.05.2023 (Tag) 

29.06.2023 (Nacht) 

13.07.2023 (Tag) 

4.4. Erfassungsdaten Reptilien/Amphibien 

Das Vorgehen zu den Erfassungen der Reptilien und Amphibien (Sichtbeobachtungen) orien-

tiert sich an den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (2018). Das Untersuchungsgebiet wurde 

innerhalb des Plangebietes im Zuge der Kartierungen, bei geeigneter Witterung und unter 

gleichmäßigem, gemäßigtem Tempo, flächendeckend in Schleifen abgegangen. Für die Tiere 

als attraktiv geltende Strukturen (u.a. besonnte Gehölz- und Gebüschränder) wurden dabei 

gezielt abgesucht (insgesamt 9 Begehungen).  

Tabelle 2: Begehungstermine Herpetofauna 

Datum 

10.08.2022  

20.09.2022  

06.10.2022  

10.10.2022  

17.10.2022  

27.10.2022  

08.11.2022  

23.11.2022  

13.07.2023 

 

5. VORHABENBESCHREIBUNG 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ ist 

die Errichtung eines allgemeinen Wohngebietes geplant. Die Grundflächenzahl soll dabei 0,3 

betragen. Die maximal zulässige Versiegelung beträgt 30 %. Die Gebäude sind in offener Bau-

weise zu errichten. Es sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Im Norden ist ein verkehrs-

beruhigter Bereich als private Verkehrsfläche zur Erschließung der Grundstücke vorgesehen. 

In diesem Bereich bestehen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte. Es wird ein Gebäude abgerissen 

und 10 Bäume gefällt, darunter zwei nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Gehölze. 4 Einzel-

bäume sind zur Erhaltung festgesetzt. Die Gehölzstruktur im Osten des Plangebietes ist zur 

Erhaltung festgesetzt. 
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Abb. 3: Konflikt (Grundlage: © GeoBasis-DE/MV 2022) 

 

Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zusätzliche Wirkungen auf Natur und Umwelt 

verursachen: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wieder eingestellt bzw. 

beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lagerung von 

Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baugrenzen zu folgen-

den erhöhten Umweltbelastungen: 

1 Beanspruchung unversiegelter Flächen durch Baustellenbetrieb 

2 Bodenverdichtung und Abgrabung/Aufschüttung, Lagerung von Baumaterialien 

3 Störungen durch Lärm, Licht, Bewegung, und Erschütterungen durch Baumaschinen 

im gesamten Baustellenbereich, damit Scheuchwirkung auf Fauna 

 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld. 

1 Versiegelungen von unversiegelten Flächen   

2 Beseitigung von Habitaten  

3 Veränderung von Silhouetten durch entstehende Wohnbebauung; 

4 Fallenwirkung auffliegender Arten durch Fensterfronten 

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Funk-

tion/ Nutzung der bereits bestehenden Baulichkeiten, welche sich nicht erhöhen werden. 

1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen an die Umgebung (Emissionen sind die 

von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, 

Strahlen und ähnliche Erscheinungen), in diesem Fall: Lärm, Licht 
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6. RELEVANZPRÜFUNG 

6.1. Definition prüfrelevanter Arten 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vogel-

arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der in 

Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" des Lan-

desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015 

erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der Lebensraumaus-

stattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten selektiert. 

6.2. Mögliche Betroffenheit von Vogelarten 

Der Untersuchungsraum mit Gehölzen und Staudenflächen ist nachgewiesener Lebensraum 

sowie Nahrungshabitat für Vogelarten. Im Rahmen der Untersuchungen konnten 17 Brutpaare 

(12 Arten), darunter eine gefährdete Art, festgestellt werden. Zwei Brutpaare der Feldlerche 

brüten östlich der Planfläche und haben ihre Singreviere bis auf die Planfläche ausgedehnt. 

Diese werden als Teilbrüter betrachtet. „Bachstelze und Hausrotschwanz brüten in angrenzen 

bebauten Flächen und suchen das Gebiet regelmäßig zur Nahrungssuche auf“ (Brose & Lü-

ckert 2023). Weitere Nahrungsgäste sind Rotmilan, Turmfalke, Grünspecht und Eichelhäher. 

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den betroffenen Arten erfolgt unter Punkt 7.1. 

6.3. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen 

Die Garagen- und Schuppengebäude im Süden des Plangebietes weisen Spalten auf. Diese 

könnten einzelnen Individuen als Sommerquartier dienen. Potenzielle Winter- oder Wochen-

stubenquartiere sind auf der Vorhabenfläche nicht vorhanden. Im Rahmen der Avifaunisti-

schen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die Fläche als Jagdhabitat genutzt 

wird. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den betroffenen Arten erfolgt unter Punkt 7.2. 

6.4. Mögliche Betroffenheit von Reptilien/Amphibien 

Im Rahmen der Untersuchungen konnten trotz intensiver Nachsuche keine Nachweise von 

Amphibien oder Reptilien erbracht werden. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet 

hiermit. 

6.5. Mögliche Betroffenheit von Libellen 

Für streng geschützte Libellenarten sind im Untersuchungsraum keine geeigneten Habitate 

vorhanden. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.6. Mögliche Betroffenheit von Käferarten 

Im entsprechenden Messtischblattquadraten 2250-4 wurden 2 Beobachtungen des Eremiten 

zwischen 1990 und 2017 registriert. Der Eremit bewohnt besonders ausgestattete Höhlen in 

dickstämmigen Laubbäumen. Im Untersuchungsraum sind keine dickstämmigen Laubbäume 

mit Höhlen vorhanden. Wasserlebensräume und absterbende Eichen für weitere streng ge-

schützte Käferarten sind auf der Vorhabenfläche nicht vorhanden. Es liegt keine Betroffenheit 

vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.7. Mögliche Betroffenheit Biber/Fischotter 

Der Untersuchungsraum beinhaltet keine Gewässer. Im entsprechenden Messtischblattquad-

raten 2250-4 wurden keine Fischotteraktivitäten verzeichnet. Im Umkreis von etwa 3,5 km be-

finden sich fünf Biberburgen und zwei Einzelfunde. Die nächstgelegene Biberburg (besetzt 
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zuletzt 2010/11) befindet sich ca. 1,8 km nordöstlich des Plangebietes am Fischerhafen Vo-

gelsang. Fischotter und Biber sind nachtaktiv und legen auf nächtlichen Streifzügen bzw. auf 

der Suche nach neuen Revieren weite Strecken zurück. Die Wanderungen orientieren sich an 

Leitstrukturen wie Gehölzränder oder Wasserflächen. Das Vorhaben befindet sich außerhalb 

von Leitstrukturen und nicht in Richtung neuer Reviere. Die Frequentierung der Vorhabenflä-

che durch Biber und Fischotter ist daher unwahrscheinlich. Es liegt keine Betroffenheit vor. 

Die Prüfung endet hiermit.  

Abb. 4: Gewässer (Grundlage: © GeoBasis-DE/MV 2022) 

 

6.8. Mögliche Betroffenheit von Falterarten 

Im Plangebiet befinden sich mindestens 8 Nachtkerzen als Futterpflanzen für die Raupen des 

Nachtkerzenschwärmers.  

In den Artenportraits des BfN steht: „Die Raupen des Nachtkerzenschwärmers fressen zwar 

auch an Nachtkerzen, vor allem aber an verschiedenen Weidenröschen. Die Pflanzen wach-

sen an feuchten und frischen, gelegentlich auch trockenen Standorten und müssen zudem gut 

besonnt sein, um das Wärmebedürfnis der Raupen zu befriedigen. Aber auch die Falter benö-

tigen reichlich Nahrung, so dass der Lebensraum erst vollständig ist, wenn ausreichend Nek-

tarpflanzen wie Wiesen-Salbei oder Natternkopf in der Nähe sind. Die Tiere sind vor allem in 

der Dämmerung aktiv. Über Entstehung, Entwicklung und Verbund der Vorkommen ist kaum 

etwas bekannt. Die Falter oder Raupen werden immer wieder an verschiedenen Stellen beo-

bachtet, bilden dort aber selten längerfristige Vorkommen.“  

Weidenröschen, Wiesen- Salbei und Natternkopf wachsen nicht im Plangebiet. Dieses liegt 

inmitten Bebauung und ist nicht feuchtigkeitsbeeinflusst. Die Strukturen im Plangebiet bieten 

unzureichende Bedingungen für das Vorkommen des Nachtkerzenschärmers. Bevorzugte 
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Habitate der streng geschützten Falterarten, welche Feuchtlebensräume, Wälder oder karge 

Flächen mit Thymian bevorzugen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Prüfung endet hier-

mit. 

 

6.9. Mögliche Betroffenheit von Mollusken 

Bäche, Flüsse und kleine Tümpel mit Wasserlinsen sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-

den. Mollusken sind nicht betroffen, die Prüfung endet hiermit.  

6.10. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten  

Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine streng geschützten Pflanzenarten nachgewiesen. 

Die Prüfung endet hiermit. 

6.11. Mögliche Betroffenheit von Fischen 

Flüsse als Habitate für die streng geschützten Fischarten Mecklenburg – Vorpommerns sind 

vom Vorhaben nicht betroffen. Die Prüfung endet hiermit.  

 

6.12. Übersicht Relevanzprüfung 

Tabelle 3: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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 d
e

s
 L

e
-

b
e

n
s
ra

u
m

e
s
 

Farn- und Blütenpflanzen 

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrü-
che 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flä-
chen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger 

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Cricetus cricetus Europäischer Feld-
hamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewach-

senen Ufern, Überschwemmungsebe-

nen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbe-

stand (besonders Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei-

ches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald-
ränder) 

ja 

Myotis nattereri Fransenfledermaus ja 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja 

Nyctalus noctula Abendsegler ja 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus ja 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus ja 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus ja 

Plecotus auritus Braunes Langohr ja 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus  ja 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus  ja 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler  nein 

Myotis myotis Großes Mausohr  ja 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit nahrungsrei-
che Stillgewässer, Fließgewässern) 

nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger 

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere 

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Emys orbicularis Europäische Sumpf-

schildkröte 

stille oder langsam fließende Gewäs-

ser mit trockenen, exponierten, be-

sonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken-

standorte; Flächen mit Gehölzanflug, 

bebuschte Feld- und Wegränder, 

Ränder lichter Nadelwälder 

nein  

Amphibien 

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewäs-
ser, in Verbindung mit Grünlandflä-
chen, gehölzfreien Biotopen der 
Sümpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen 

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär wasserfüh-
rende Gewässer  

nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer vorzugs-
weise in Verbindung mit Grünland, 
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, außerhalb des Verbrei-
tungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laub-
mischwälder, Moorbiotope innerhalb 
von Waldflächen 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell durch-
wärmte Gewässer, Offenlandbiotope, 
Trockenbiotope mit vegetationsarmen 
bzw. freien Flächen 
 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 

Fische 

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Falter 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder Feuer-
falter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis) 

nein 

Käfer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Still-

gewässer mit besonnten Flachwas-

serbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laub-

bäumen vorzugsweise Eiche, Linde, 

Rotbuche, Weiden auch Obstbäume 

nein 

Libellen 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struk-

turierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Waldhoch-

moore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewäs-

ser 

nein 

Weichtiere 

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-
cke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna alle europäischen Brut-

vogelarten 

v.a. gehölzbewohnende Arten ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-

beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das 

Vorhaben betrachtet. 

 

 Avifauna  Fledermäuse  

 
 
7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN 

7.1. Avifauna 

7.1.1. Brutvögel 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden auf der Vorhabenfläche folgende Brutvogelarten ge-

mäß Tabelle 4 bis 6 festgestellt. Der gefährdete Bluthänfling der Tabelle 4 wird im Anhang 2.1 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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besprochen. Die übrigen besonders geschützten Arten der Tabellen 5 und 6 (Baum- und Ge-

büschbrüter) werden in den Anhängen 2.2 und 2.3 behandelt.  

 

Abb. 5: Brutvögel (Grundlage: © GeoBasis-DE/MV 2022) 

 

 

Die Feldlerche brütete östlich des Plangebietes hinter dem Wall und nutzte das Plangebiet 

ausschließlich zum Balzflug. „Kohlmeise und Blaumeise wurden als Teilbrüter ebenfalls nicht 

aufgenommen, sind aber mit den Familien im Baum-Strauchbereich anzutreffen. Feld- und 

Haussperling brüten in angrenzenden Gebäuden und sind regelmäßige Nahrungsgäste. Roter 

Milan, Turmfalke waren vor allem im Frühjahr regelmäßige Gäste auf Nahrungssuche. Dazu 

kamen Grünspecht und Eichelhäher. Bachstelze und Hausrotschwanz brüten in angrenzen 

bebauten Flächen und suchen das Gebiet regelmäßig zur Nahrungssuche auf“ (Brose, Lückert 

2023).  

Tabelle 4: Nachgewiesene streng geschützte bzw. gefährdete Brutvogelarten  

D
e

u
ts

c
h

e
r 

N
a

m
e

 

W
is

s
e
n

s
c
h
a

ft
lic

h
e

r 

N
a

m
e
 

R
L

 D
/M

V
 

V
S

-R
L

 A
n

h
. 
I 
/ 
A

b
s
. 
II

 

S
tr

e
n

g
 g

e
s
c
h
ü

tz
t 
n

a
c
h

 

B
N

a
tS

c
h

G
 

B
ru

th
a

b
it
a

t 

S
c
h

u
tz

 d
e

s
 N

is
tp

la
tz

e
s
 

N
a

h
ru

n
g
 

M
a

ß
n

a
h

m
e

n
  

Bluthänfling 2 BR Carduelis can-
nabina 

3/V   Ba, Bu [1]/1 S, I V1, V3, M1 
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Tabelle 5: Nachgewiesene Baumbrüter  
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Buchfink 1 BR Fringilla coelebs */*     Ba [1]/1 O, S, I, 
Sp 

V1, V3, M1 

Grünfink 3 BR Carduelis chloris */*     Ba [1]/1 S, Kn, O, 
I 

V1, V3, M1 

Ringeltaube 1 BR Columba palum-
bus 

*/*     Ba, N [1]/1 S, Kn, Pf, 
O 

V1, V3, M1 

Stieglitz 1 BR Carduelis carduelis */*     Ba [1]/1 S, I V1, V3, M1 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 6: Nachgewiesene Gebüschbrüter  
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Amsel 2 BR Turdus merula */*   Ba, Bu [1]/1 A V1, V3, M1 

Dorngrasmücke 2 
BR 

Sylvia communis */*     Bu [1]/1 I, Sp, 
Schn, O 

V1, V3, M1 

Klappergrasmü-
cke1 BR 

Sylvia curruca */*   Bu [1]/1 Sp, W, 
O, I 

V1, V3, M1 

Mönchsgrasmü-
cke1 BR 

Sylvia atricapilla */*     B, Bu [1]/1 I, Sp O, 
Kn 

V1, V3, M1 

Rotkehlchen 2 BR Erithacus rube-
cula 

*/*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, W, 
O, S 

V1, V3, M1 

Sumpfrohrsänger 
1 BR 

Acrocephalus 
palustris 

*/*     B [1]/1 Sp, I, W V1, V3, M1 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 
7.1.2. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Brutvögel 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 2.1 und 2.2 resultiert 

folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Vogelarten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die Vorhabenfläche wird nach Genehmigung der Planung umfangrei-

chem Baugeschehen unterworfen sein. Ein Großteil der Gehölze wird beseitigt. Ge-

bäude werden beseitigt. Vier Einzelbäume und der Gehölzsaum entlang der östlichen 

Plangebietsgrenze bleiben erhalten. Die Bau- und Verkehrsflächen vorwiegend 
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bestehend aus dem Ruderaler Staudenflur und Siedlungsgehölz wird zu 30% versie-

gelt. Die Bauarbeiten werden tagsüber Lärm erzeugen. Weiterhin werden große Ma-

schinen, Menschen und Anlieferfahrzeuge durch Bewegung visuelle Reize erzeugen, 

die das Gelände beunruhigen. Die visuellen und akustischen Reize wirken, je nach 

Empfindlichkeit der jeweiligen Arten über das Plangebiet hinaus. Vorgenannte Wirkun-

gen der Bauarbeiten verursachen keine Tötungsgefahr bei Nahrungsgästen, da diese 

verscheucht werden, können aber zur Tötung und Verletzung brütender Individuen und 

derer Entwicklungsformen durch direkte Einwirkung in Brutplätze führen. Um dem zu 

begegnen sind die Bauzeitenregelung sowie die Erhaltungsfestsetzungen einzuhalten. 

Maßnahme: V1, V3 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: Es besteht keine Gefahr einer gravierenden Silhouettenveränderung. 

wenn große Fensterfronten vermieden werden.  

Betriebsbedingt: Es ist am Tag, wie gegenwärtig, mit maximalen Lärmimmissionen 

eines Allgemeinen Wohngebietes gemäß TA – Lärm von 55 dB(A) auf der Vorhaben-

fläche zu rechnen. Die Gefahr des Verlassens der Gelege und somit von Tötungen der 

Entwicklungsformen besteht nicht, da die betriebsbedingten Wirkungen die derzeitigen 

Immissionen nicht erheblich überschreiten.  

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Als 

lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren im betreffenden Messtischblattquad-

ranten 2250-4. Das heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes an 

Brutpaaren führen, sei es durch Tötung von Individuen oder durch die gravierende Ver-

schlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbe-

stand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung ausschließlich brütender Individuen und de-

rer Entwicklungsformen durch direkte Einwirkung auf Bruthabitate infolge von Gehölz-

beseitigungen wird durch eine Bauzeitenregelung sowie Erhaltungsfestsetzungen be-

gegnet. 

Maßnahme: V1, V3 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Der Verlust von Habitaten im Plangebiet kann durch Pflanzungen auf den Grundstü-

cken kompensiert werden. 

Maßnahme: M1 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Die Beunruhigung von Habitaten außerhalb des Plangebietes wirkt für die Dauer der 

Bauzeit auf Brutvögel und Nahrungsgäste. Die temporäre Beeinträchtigung führt nicht 

zur Aufgabe der Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Anlagebedingt: Es besteht keine Gefahr einer gravierenden Silhouettenveränderung. 

Um Vogelschlag entgegenzuwirken sind große Fensterfonten zu vermeiden.  



 

 
 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den B-Plan Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ der 
Gemeine Vogelsang-Warsin 

 
 Seite 19  

Betriebsbedingt: Die Immissionen erhöhen sich durch die geplante Nutzung nicht.  

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die Vorhabenfläche wird nach Genehmigung der Planung umfangrei-

chem Baugeschehen unterworfen sein. Gehölze des Plangebietes werden beseitigt. 

Fünf Bäume und der Gehölzsaum im Osten bleiben erhalten. Der Verlust von Habitaten 

im Plangebiet kann durch Pflanzungen kompensiert werden. 

Maßnahme: M1 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Die Existenz der Wohngebäude führt nicht zur Vergrämung von Arten.  

Betriebsbedingt: Die Immissionen erhöhen sich durch die geplante Nutzung nicht sig-

nifikant. 

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
 

7.2. Microchiroptera 

In der folgenden Tabelle sind die im Plangebiet potenziell, gemäß Verbreitungskarten des BfN 

von 2019, vorkommenden Fledermausarten aufgeführt. Im Rahmen der faunistischen Unter-

suchungen konnte beobachtet werden, dass das Plangebiet als Nahrungshabitat genutzt wird. 

Bäume bieten keine augenscheinlichen Quartiersstrukturen. Die Holzschuppen und Garagen 

bieten Quartierspotenzial für einzelne Tiere im Sommer. 

Tabelle 7: Potenziell vorkommende Fledermausarten im Untersuchungsraum 
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Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV x 3 3 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii  IV  x *  2 

Wasserfledermaus  Myotis daubentonii IV x * 4 

Großes Mausohr Myotis myotis IV x * 2 

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV x * 3 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV x V 3 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV x * 4 
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Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV x * 4 

Mückenfledermaus Pipistrellis pygmaeus IV x * - 

Braunes Langohr Plecotus auritus IV x 3 4 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus IV x D 1 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 
7.2.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Fledermäuse 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 3.1 bis 3.11 resultiert 

folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Fledermausarten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die Gebäude des Plangebietes befinden sich innerhalb der Baufläche 

und werden voraussichtlich beseitigt. Ruderale Staudenflur, Gehölze, darunter Obst-

bäume werden überbaut. Die Bauarbeiten werden tagsüber Lärm erzeugen. Weiterhin 

werden durch Bewegung visuelle Reize erzeugt, die das Gelände stark beunruhigen. 

Vorgenannte Wirkungen der Bauarbeiten können zur Tötung und Verletzung von Fle-

dermäusen in Baum- und Gebäudequartieren führen. Um dem zu begegnen müssen 

Abrissarbeiten Winter erfolgen und eine ökologische Baubegleitung eingebunden wer-

den. Im Ergebnis werden ggf. weitere Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen festge-

setzt.  

Maßnahme: V1+2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Die Existenz der geplanten Anlagen und Gebäuden führt nicht zur 

Tötung und Verletzung der Tiere. 

Betriebsbedingt: Es ist mit gleichwertigen Immissionen, wie bei der vorhandenen 

Wohnbebauung, zu rechnen. Tötung und Verletzung von Individuen werden nicht prog-

nostiziert. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(abhängig von Untersuchung) erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 

heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung von Individuen in ihren Quartieren wird durch 

die Bauzeitenregelung und ökologische Baubegleitung begegnet. Potenzielle Habitate 

werden ggf. ersetzt. 

Maßnahme: V1+2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Das Plangebiet ist Nahrungshabitat. Die geplanten Anpflanzungen 

und die damit verbundene Bereicherung des Insektenangebots kompensieren die 

Überbauung der Staudenflur. 



 

 
 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den B-Plan Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ der 
Gemeine Vogelsang-Warsin 

 
 Seite 21  

Betriebsbedingt: Es ist mit gleichwertigen Immissionen, wie bei der umliegenden 

Wohnbebauung zu rechnen. Eine Vergrämung von Individuen wird nicht prognostiziert. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(abhängig von Untersuchung) erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des 

Plangebietes potenzielle Gebäudequartiere beseitigt. Gemäß den Ergebnissen der 

ökologischen Baubegleitung sind ggf. Ersatzhabitate zu installieren. Die temporäre Be-

unruhigung des Plangebietes zur Bauzeit führt nicht zur dauerhaften Meidung von 

Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Umfeld des Plangebietes.  

Maßnahme: V2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Eine Beeinträchtigung der Funktion der umliegenden Quartiere durch 

die Silhouettenveränderung ist durch die Wohnbebauung nicht zu erwarten.  

Betriebsbedingt: Es ist mit gleichwertigen Lärmimmissionen, wie den Immissionen 

der umliegenden Wohnbebauung zu rechnen. Eine Vergrämung von Individuen wird 

nicht prognostiziert. 

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. (abhängig von Unter-

suchung) erforderlich. 

 
 
8. ZUSAMMENFASSUNG 

Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet prognostizierten Arten) und der 

Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Fledermäuse) vor , soweit die ökologische Funktion der vom 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-

terhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des 

§ 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken den laut § 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG defi-

nierten Tötungs- und Verletzungsverbot und Tatbestand der erheblichen Störungen wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten entge-

gen. 

Vermeidungsmaßnahmen  

V1 Gehölzbeseitigungen und Baufeldfreimachungen sind zur Vermeidung von Tötungstat-

beständen im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02 zu realisieren.  
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V2 Die Abrissarbeiten sind durch eine im Fledermausschutz und Ornithologie fachkundige 

Person zu planen und zu begleiten. Diese erfasst vor Baubeginn besetzte Fledermaus-

quartiere und Brutplätze. Im Ergebnis der ökologischen Baubegleitung wird ggf. zusätz-

lich notwendiger Ersatz für den Verlust von Fledermausquartieren und Nistplätzen fest-

gelegt. Bei Bedarf ist durch die Person eine Befreiung von den Verboten des §44 

BNatSchG zu beantragen oder ein Baustopp auszusprechen. Die Person ist der uNB 

vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbe-

richt zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine 

Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt 

sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

V3 Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume und Baumgruppen sind zu erhalten und 

bei Ausfall zu ersetzen. 

V4 Um die Tötung und Verletzung von Vögeln durch Kollision mit Glasscheiben zu unter-

binden, sind Fenster mit einer Größe von mehr als 2,5 m² zu vermeiden oder entspre-

chend geprüfte Scheiben mit Mustern z.B. Bezeichnung: Saflex ® FlySa-fe™ 3D SEEN 

shiny 9/90 ISO Typ: Punktraste zu verwenden. Es ist reflexionsarmes Glas zu verwen-

den. Brüstungen sind undurchsichtig zu gestalten. 

V5  Um Auswirkungen der Beleuchtung auf die Fauna zu begrenzen ist die geplante Be-

leuchtung auf ein notwendiges Minimum und auf notwendige Bereiche zu beschränken. 

Es ist LED-Beleuchtung mit einer max. Farbtemperatur von 3000 Kelvin zu wählen, die 

idealerweise mit Vollabschirmung, Nachtabsenkung oder mit Bewegungsmelder aus-

gestattet ist. 

 

Die folgenden Kompensationsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 3 definier-

ten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten entge-

gen.  

Kompensationsmaßnahmen 

M1 Auf den nicht überbaubaren Grundstückflächen sind pro angefangenen 150 m² versie-

gelter Fläche 1 hochstämmiger Obstbaum (gesamt 13 Stück) 2x verpflanzt, Stammum-

fang 12 – 14 cm mit Ballen; Apfelbäume z.B. Pommerscher Krummstiel, Danziger Klar-

apfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter Winterstettiner, Apfel aus 

Grünheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher Kurzstiel; Birnen z.B. Konferenz, 

Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastorenbirne, Kleine Landbirne, Ale-

xander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten z.B. Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantino-

peler Apfelquitte) sowie 20 m² Strauchfläche (insgesamt 258 m²) heimischer Arten (z.B. 

Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus (Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), 

Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Holunder), Ribes alpinum (Alpen-Johan-

nisbeere)) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

M2 Zur Kompensation des Defizites von 23.765,90 KFÄ sind Ökopunkte eines geeigneten 

Ökokontos innerhalb der Landschaftszone Vorpommersches Flachland zu kaufen. Da-

für wird die Verwendung des Kontos VG -048 „Naturwaldinsel Annenhof“ 
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vorgeschlagen. Die Maßnahmenfläche ist etwa 17 km vom Plangebiet entfernt. Es han-

delt sich um die Anlage von Wald durch Sukzession mit Initialbepflanzung. Zur Verfü-

gung stehen noch 78.620 KFÄ. Ansprechpartner: Wulf Köhler. Tel.: 0173-2340829.  

 E-Mail: Wulf.Koehler@gmx.de 
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10. ANHANG 1 – ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-

cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-

ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten ge-

mäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme Umge-

bung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-

ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-

ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchti-

gung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 

i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Ein-

zelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu 

keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 
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3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-

horste in besetzten Revieren) 

 
RL = Rote Liste, D = Deutschland (2020), MV = Mecklenburg-Vorpommern (1991)  

(* = ungefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarnliste;  

D = Daten unzureichend); BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt) 
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11. ANHANG 2 - FORMBLÄTTER AVIFAUNA  

11.1. Anhang 2.1 - Bluthänfling 

Bluthänfling   (Carduelis cannabina) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: V  
 RL D: 3   

☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

☐ streng geschützte Art    

☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt sonnige, offene-halboffene Landschaften mit niedrigen Hecken, Büschen mit nicht zu hochwüchsiger 
Krautschicht. Bevorzugt junge Nadelbaumkulturen, Kahlschläge, Baumschulen, verbuschte Halbtrockenrasen, 
Ruderafluren, stadtrandnahe Friedhöfe. Baum- und Gebüschbrüter in dichtem Gebüsch und jungen Koniferen. 
Sehr kleines Nestrevier (<300 m²). Schutz der Fortpflanzungsstätte nach §44 Abs.1 BNatSchG durch Nest oder 
Nistplatz. Der Schutz erlischt nach Beenden der jeweiligen Brutperiode. Ernährt sich von Pflanzensamen, klei-
nen Insekten und Spinnen. Die Fluchtdistanz beträgt <10-20 Meter (Flade, 1994). 
Vorkommen in M-V:  
Mit hoher Stetigkeit in M-V verbreitet. Allerdings im Vergleich zu vorausgegangenen Kartierungen stark abneh-
mende Bestände. Im gesamten Mecklenburg-Vorpommern umfasst der Bestand 13.500-24.000 BP (Vökler, 
2014). 
Gefährdungsursachen:  
Wesentliche Ursache für den Bestandsrückgang ist der mit dem Einsatz von Herbiziden in der industriellen 
Landwirtschaft verbundene Verlust artenreicher Krautsäume. In Ortschaften verschwinden Nahrungsflächen 
durch zunehmende Bebauung, Gartennutzung und zu intensive Pflegemaßnahmen. Aufforstungsflächen fehlen 
in Wäldern (Vökler, 2014).  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 2 BP in Gehölzen im Südosten und -westen 
Lokale Population nach Vökler, 2014: MTBQ 2250-4 8-20 BP 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3, M1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Für das Vorhaben wird der Großteil der Lebensräume des Plangebietes beseitigt. Baufeldfreimachungen und 
Fällungen finden außerhalb der Brutzeit statt. Bei der Planung sind große Fensterfronten zu vermeiden. Wenn 
die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen 
und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  
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Die Beseitigung von Fortpflanzungsstätten, die Einschränkung der Nahrungsverfügbarkeit sowie die Beunruhi-
gung der Vorhabenfläche führen zu Funktionseinschränkungen von Lebensräumen. Es sind Maßnahmen zur 
Bauzeitenregelung, zum Gehölzerhalt und Anpflanzungen vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen sind geeig-
net, die ökologische Funktion der betroffenen Flächen inner- und außerhalb des Plangebietes zu übernehmen 
und das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu gewährleis-
ten. Bei Umsetzung der Maßnahmen kann eine erhebliche Störung ausgeschlossen werden. Die lokale Popula-
tion ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Im Rahmen der Umsetzung der Planung bleiben Einzelbäume und der Gehölzsaum im Osten erhalten. Ein 
Großteil der Lebensräume der Vorhabenfläche werden beseitigt. Die Habitate werden ersetzt, so entsteht kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☐ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 
11.2. Anhang 2.2 – besonders geschützte Baumbrüter 

besonders geschützte Baumbrüter (Buchfink, Grünfink, Ringeltaube, Stieglitz) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   
 RL D: 

☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie   

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als 
anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie 
sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt bei allen Arten nach 
Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  
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☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 BR Buchfink im Siedlungsgehölz im Süden, 3 BR 
Grünfink – 2 BR im südl. Siedlungsgehölz sowie 1 BR in Weide im Südwesten, 1 BR Ringeltaube in Siedlungs-
gehölz im Süden, 1 BR Stieglitz in Gehölz nördl. des Schuppens im Süden 
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil, bis auf Stieglitz abnehmend (MTBQ 2250-4: Buchfink 401-1.000 
BP, Grünfink 51-150 BP, Ringeltaube 51-150 BP, Stieglitz 21-50 BP)  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3, M1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men 

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

  schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Für das Vorhaben wird der Großteil der Lebensräume des Plangebietes beseitigt. Baufeldfreimachungen und 
Fällungen finden außerhalb der Brutzeit statt. Bei der Planung sind große Fensterfronten zu vermeiden. Wenn 
die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und 
kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Die Beseitigung von Fortpflanzungsstätten, die Einschränkung der Nahrungsverfügbarkeit sowie die Beunruhi-
gung der Vorhabenfläche führen zu Funktionseinschränkungen von Lebensräumen. Es sind Maßnahmen zur 
Bauzeitenregelung, zum Gehölzerhalt und Anpflanzungen vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen sind geeig-
net, die ökologische Funktion der betroffenen Flächen inner- und außerhalb des Plangebietes zu übernehmen 
und das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu gewährleis-
ten. Bei Umsetzung der Maßnahmen kann eine erhebliche Störung ausgeschlossen werden. Die lokale Popula-
tion ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Im Rahmen der Umsetzung der Planung bleiben Einzelbäume und der Gehölzsaum im Osten erhalten. Ein 
Großteil der Lebensräume der Vorhabenfläche werden beseitigt. Die Habitate werden ersetzt, so entsteht kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

11.3. Anhang 2.3 - besonders geschützte Gebüschbrüter 

besonders geschützte Gebüschbrüter (Amsel, Dorngrasmücke, Klappergrasmücke, 
Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Sumpfrohrsänger) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   
 RL D: 

☐ Europäische Vogelarten gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die aufgeführten Gebüschbrüter kommen in offenen -halboffenen Bereichen mit einzelnen vorkommenden Ge-
büschen und Stauden vor. Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und begeben sich hier 
auf Nahrungssuche. Als anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe 
Fluchtdistanzen auf. Sie sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Bei beiden Arten sind die Nester als 
Fortpflanzungsstätte gesetzlich geschützt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen stabile Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 2 BR Amsel –1 BR in Siedlungsgehölz im Süden sowie 
in Strauch im Nordosten, 2 BR Dorngrasmücke –1 BR im Saum des Siedlungsgehölzes im Osten sowie 1 BR 
in Gehölz im Südwesten, 1 BR Klappergrasmücke in Strauch südl. des Siedlungsgehölzes, 1 BR Mönchsgras-
mücke in Siedlungsgehölz im Süden, 2 BR Rotkehlchen in Siedlungsgehölz im Süden, 1 BR Sumpsrohrsänger 
in Siedlungsgehölz im Südosten 
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil (MTBQ 2250-4: Amsel 151-400 BP, Dorngrasmücke 21.50 BP, 

Klappergrasmücke 8-20 BP, Mönchsgrasmücke 151-400 BP, Rotkehlchen 51-150 BP, Sumpfrohrsänger 8-20 
BP) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1,V3, M1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
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Für das Vorhaben wird der Großteil der Lebensräume des Plangebietes beseitigt. Baufeldfreimachungen und 
Fällungen finden außerhalb der Brutzeit statt. Bei der Planung sind große Fensterfronten zu vermeiden. Wenn 
die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen 
und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Die Beseitigung von Fortpflanzungsstätten, die Einschränkung der Nahrungsverfügbarkeit sowie die Beunruhi-
gung der Vorhabenfläche führen zu Funktionseinschränkungen von Lebensräumen. Es sind Maßnahmen zur 
Bauzeitenregelung, zum Gehölzerhalt und Anpflanzungen vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen sind geeig-
net, die ökologische Funktion der betroffenen Flächen inner- und außerhalb des Plangebietes zu übernehmen 
und das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu gewährleis-
ten. Bei Umsetzung der Maßnahmen kann eine erhebliche Störung ausgeschlossen werden. Die lokale Popula-
tion ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Im Rahmen der Umsetzung der Planung bleiben Einzelbäume und der Gehölzsaum im Osten erhalten. Ein 
Großteil der Lebensräume der Vorhabenfläche werden beseitigt. Die Habitate werden ersetzt, so entsteht kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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12. ANHANG 3 - FORMBLÄTTER MICROCHIROPTERA 

12.1. Anhang 3.1 – Breitflügelfledermaus  

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)  

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3 
 RL D: 3  

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Es wird ein breites Spektrum an Lebensräumen besiedelt. Die Breitflügelfledermaus jagt über offenen Flächen 
mit randlichen Gehölzstrukturen. Wichtigste Beute sind Dung-, Juni- und Maikäfer. Die Flughöhe liegt bei 10 -15 
Metern. Genutzt werden etwa 2-10 Teillebensräume zur Jagd, diese liegen in einem Radius etwa 6,5 km vom 
Quartier entfernt. Der Aktionsraum der Wochenstubenkolonie liegt zwischen 9,4 km² -26 km². Wochenstuben-
quartiere fast ausschließlich in und an Gebäuden, z.B. in Spalten an Kaminen in Dachböden, Fledermauskästen, 
Baumhöhlen. Als Winterquartiere dient das Innere von isolierten Wänden und Zwischendecken (Jens Berg und 
Volker Wachlin, verändert nach Rosenau und Boye 2004).  
Vorkommen in M-V:  
In ganz Europa bis 55° Nord verbreitet. In Norddeutschland in Dörfern und Städten sehr häufig. Das Verbrei-
tungsgebiet liegt überwiegend im Flachland, im Gebirge bis etwa 1000 Meter ü. NN. (Jens Berg und Volker 
Wachlin, verändert nach Rosenau und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Quartierverluste infolge von Sanierungen, wenn Dachböden abgedichtet oder Gebäude abgerissen werden, 
durch Kollisionen im Straßenverkehr, durch ungeeignete Holzschutzmittel, durch Nutzungsaufgabe von extensiv 
bewirtschafteten Streuobstwiesen und Grünland hervorgerufenes verringertes Nahrungsangebot, Kollisionen mit 
Windkrädern bei zu geringem Abstand zu den Habitaten. (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Ro-
senau und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum (keine Quartiere) 

☐ nachgewiesen     ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  
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Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.2. Anhang 3.2 – Große Bartfledermaus 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  
 RL D: V 

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Wälder und Gewässer. Jagdgebiete weisen Feldgehölze und Hecken auf. Wichtigste Nahrung stellen 
Schmetterlinge, Spinnen, Zuckmücken, Schnaken, Fliegen dar. Sommerquartiere in Baumhöhlen, Stammanris-
sen, hinter abstehender Rinde und in Spalträumen von Gebäudefassaden und in Dachräumen. Die Art nimmt 
gerne Fledermauskästen an. Meist befinden sich die Gebäudequartiere nah an Waldrändern oder an Baumquar-
tieren. Bis zu 13 Teiljagdgebiete mit einer Größe von 1-4 ha, die bis zu 10 km vom Quartier entfernt sind, können 
genutzt werden. Als Winterquartiere dienen Höhlen, Stollen und Keller (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert 
nach Denise und Rahmel 2004)  
Vorkommen in M-V:  
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Die Fledermaus gehört in Deutschland zu den selteneren Arten. Das Areal im Norden Europas reicht bis 65 
°Nord (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Denise und Rahmel 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Vorausgegangene Zerstörungen von Auwäldern wirkte sich negativ auf Habitat Eignung für die große Bartfle-
dermaus aus. Weitere Ursachen sind die Zerstörung von Quartieren bei Gebäudesanierungen, durch forstwirt-
schaftliche Arbeiten und Zerschneidung von Lebensräumen durch Straßen und WEA (Jens Berg und Volker 
Wachlin, verändert nach Denise und Rahmel 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten  
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt. Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  
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☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.3. Anhang 3.3 – Wasserfledermaus 

Wasserfledermaus  (Myotis daubentonii) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 4  
 RL D: *  

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Als Wochenstubenquartiere werden insbesondere Baumhöhlen genutzt, die sich im Stammbereich von Laub-
bäumen befinden. Hierbei vor allem alte ausgefaulte Specht Höhlen, Stammrisse, Spalten, Astlöcher und Fle-
dermauskästen. Vorwiegend Randständig gelegen Bäume werden oft besiedelt. Ein Wochenstubenverband 
kann bis zu 40 Baumhöhlen im Jahresverlauf besiedeln, welche in Abständen von bis zu 2,6 km auseinander 
liegen und sich auf einer Fläche bis zu 5,3 km2 befinden. Die Quartiere der Männchen sind häufig in Baumhöh-
len, Spalträumen von Brücken und unterirdischen Quartieren zu finden. Winterquartiere kennzeichnen sich als 
Höhlen, Stollen, Keller, Bunkeranlagen, die stets frostfrei sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. Als 
Jagdgebiete dienen offene Wasserflächen, langsam fließende Bäche und kleinere Flüsse. Die Gewässer sind 
mit Gehölzbestandenen Ufern ausgestattet. Wichtigste Beutetiere sind Zuckmücken, Köcherfliegen, Eintagsflie-
gen, Käfer und Schmetterlinge (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004).  
Vorkommen in M-V:  
Ein Areal, was sich von Westeuropa bis Ostsibirien und Ostchina erstreckt. Die Art ist in Europa bis zu 63 Brei-
tengrad verbreitet (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Durch die Fällung von Quartierbäumen im Rahmen forstwirtschaftlicher Maßnahmen, durch hohe Störungsin-
tensitäten, Abriss oder Umnutzung von Winterquartieren, Kollisionen und Lebensraumzerschneidung durch den 
Straßenverkehr (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  
Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
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Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.4. Anhang 3.4 – Großes Mausohr 

Großes Mausohr  (Myotis myotis) 
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Schutzstatus 

 RL MV: 2  
 RL D: *   

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Dachstühle mit großen Dachböden (z.B. in Kirchen, Klöstern, Schlössern, Schulen und Gutshäusern), die frei 
von Zugluft und störungsarm sind, dienen als ideale Wochenstubenquartiere. Große Bindung der Wochenstu-
benkolonien an die Quartiere, über viele Jahre hinweg Nutzung. Sommerquartiere auch in Spalten und Höhlen 
an Gebäuden, in unterirdischen Stollen und Baumhöhlen, Nistkästen an Brücken werden angenommen. Jagd-
gebiete mit geringer Bodenbedeckung, z.B. auf frisch gemähten Wiesen, Weidegrünland, abgeernteten Fel-
dern. Die Reviergröße liegt bei 30-35 ha im Umkreis von 15 km an das Quartier. Wichtigste Nahrungsquelle 
sind Laufkäfer. Bei den Wochenstubenkolonien ist eine Landschaft mit mindestens 40 % Waldfläche und ein 
Aktionsraum von 800 km2 notwendig. Als Winterquartiere kommen unterirdische Höhlen und große Keller in 
Frage. Typisch für diese Fledermausart sind regionale Wanderungen zwischen den Quartieren mit Entfernun-
gen von bis zu 200 km (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Simon und Boye 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Das Hauptvorkommen des großen Mausohrs in DE liegt in den wärmebegünstigten Mittelgebirgen. In Mecklen-
burg-Vorpommern sind Vorkommen auf Rügen, in Waren/Müritz und in Burg Stargard bestätigt (Jens Berg und 
Volker Wachlin, verändert nach Simon und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Hauptgefährdungsursache liegt in den Anwendungen von Pestiziden in der Land- und Forstwirtschaft sowie im 
Einsatz toxischer Holzschutzmittel bis in die 1970 er Jahre. Diese Gifte reicherten sich in der Umwelt an und 
führten zu einer massiven Verringerung des Nahrungsangebotes für die Fledermäuse. Weitere Ursachen sind 
Gebäudesanierungen, Lebensraumzerschneidung und Zerstörung von Baumhöhlen durch forstwirtschaftliche 
Maßnahmen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Simon und Boye 2004). 
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
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Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.5. Anhang 3.5 – Fransenfledermaus 

Fransenfledermaus  (Myotis nattereri) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  
 RL D: *   

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Nutzt Wälder vom Tiefland bis zur Baumgrenze in den Gebirgen, dabei werden alle Waldtypen angenommen. 
Die Sommerlebensräume befinden sich im Wald und Siedlungsbereich. Wochenstubenquartiere befinden sich 
in Baumhöhlen, Rindenspalten, Fledermauskästen, vereinzelt auch an Gebäuden. Die Jagdgebiete konzentrie-
ren sich auf offene Lebensräume wie Streuobstwiesen, Weiden, Heckenstrukturen und Gewässer; ab den Som-
mermonaten auch in Wäldern, teilweise auch in Kuhställen. Wichtigste Nahrungsquellen sind Webspinnen, We-
berknechte, Käfer und Schmetterlinge; aber auch Hundertfüßer, Asseln und gewässerbewohnende Insekten. 
Eine Entfernung von 4 km bis zu den Quartieren ist möglich. Sehr strukturgebundene Art, die sich an linearen 
Strukturen auf ihren Flugrouten orientiert. Überwinterung in Höhlen, Stollen und Kellern, oberirdischen Gebäu-
den. Von März-April und Oktober-November werden Durchzugsquartiere aufgesucht (Jens Berg und Volker 
Wachlin, verändert nach Trappmann und Boye 2004).   
Vorkommen in M-V:  
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In fast ganz Europa verbreitet bis 60° N. In Deutschland in allen Bundesländern vorkommend. Für M-V keine 
genauen Angaben (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Trappmann und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen fehlt es in den Wäldern angeeigneten Quartieren. Im Siedlungsbereich 
sind Gebäudesanierungen und Modernisierungen ausschlaggebend für die Gefährdung der Fransenfledermaus 
(Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Trappmann und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  
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☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.6. Anhang 3.6 – Großer Abendsegler  

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  
 RL D: V 

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Eine große Bandbreite an Lebensräumen und Jagdhabitaten wird besiedelt. Bei der Jagd können bis zu 2,5 km 
vom Quartier entfernte Strecken zurückgelegt werden. Wichtigste Nahrung stellen Zuckmücken, Schnaken, Ein-
tagsfliegen, Köcherfliegen und Schmetterlinge dar. Als Quartiere kommen Spechthöhlen in Laubbäumen in Be-
tracht, v.a. von Buchen, die sich in Waldrand-Nähe oder entlang von Wegen befinden. Sommer- und Winterle-
bensräume können weit voneinander entfernt liegen. Im Jahresverlauf können mehr als 60 Höhlen besiedelt 
werden. Außerdem werden auch Fledermauskästen, Hohlräume an Gebäuden und Felsspalten angenommen. 
Sehr weite Stecken werden bei Saisonwanderungen zurückgelegt. Große Ansammlungen in Talräumen großer 
Flüsse und Seengebiete während der Wanderungszeit (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Boye 
und Dietz 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Vorkommend in ganz Deutschland, vorwiegend in Norddeutschland. Besondere Verantwortung durch geografi-
sche Lage als Durchzugs-, Paarungs- und Überwinterungsgebiet (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach 
Boye und Dietz 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Wesentliche Ursachen liegen in dem Verlust von Quartieren durch forstwirtschaftliche und pflegerische Maß-
nahmen, durch Kollisionen im Straßenverkehr und Todesfälle in WEA (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert 
nach Boye und Dietz 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
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Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden Quartiere zerstört. Vor Fällung und Gebäudeabbruch werden Quartiere geprüft und 
ggf. weitere Maßnahmen umgesetzt. Ersatzquartiere werden angebracht. Das Angebot an Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 

12.7. Anhang 3.7 – Rauhautfledermaus 

Rauhautfledermaus  (Pipistrellus nathusii) 

 



 

 
 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den B-Plan Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ der 
Gemeine Vogelsang-Warsin 

 
 Seite 41  

Schutzstatus 

 RL MV: 4 
 RL D: *   

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
In reichstrukturierten Waldhabitaten wie Laubmischwäldern, feuchten Niederungswäldern, Nadelwäldern und 
Parklandschaften zu finden. Jagdgebiete mit einer Fläche bis zu 8 ha liegen in Wäldern und Waldrändern, auch 
an Gewässern. Die sommerlichen Aktionsräume umfassen 10-22 km². Die einzelnen Jagdhabitate können vom 
Quartier bis zu 6,5 km weit entfernt sein. Bevorzugte Quartiere sind Baumhöhlen und Stammrisse, aber auch 
Spaltenquartiere an waldnahen Gebäuden und Fledermauskästen. Paarungsquartiere befinden sich an expo-
nierten Stellen in der Nähe von Landschaftsstrukturen. Winterquartiere stellen Baumhöhlen, Holzstapel, Spalten 
in Gebäuden und Felswänden dar. Rauhautfledermäuse sind sehr strukturgebundene Arten, die sich an linearen 
Strukturen bei ihren Flugrouten orientieren. Wichtigste Beutetiere sind Zuckmücken, Köcherfliegen und Eintags-
fliegen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Boye und Meyer-Cords 2004).  
Vorkommen in M-V:  
Wochenstuben in Deutschland weitgehend auf Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beschränkt. 
Deutschland hat eine besondere Verantwortung für die Erhaltung ungehinderter Zugwege und Überwinterungs-
gebiete. M-V und Brandenburg sind verantwortlich für die Erhaltung der Reproduktionsgebiete (Jens Berg und 
Volker Wachlin, verändert nach Boye und Meyer-Cords 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Wesentliche Ursachen für die Gefährdung sind Quartierszerstörungen durch Maßnahmen der Forstwirtschaft, 
ein verringertes Nahrungsangebot durch den Einsatz von Pestiziden in der intensiven Landwirtschaft und die 
Zerschneidungswirkungen durch WEA und Straßen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Boye und 
Meyer-Cords 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen    ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1 V3 Untersuchung der Gebäude 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant  an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
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Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.8. Anhang 3.8 – Zwergfledermaus 

Zwergfledermaus  (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 4 
 RL D: *  

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Zwergfledermaus kommt in nahezu allen Lebensräumen, bevorzugt aber in Wäldern und an Gewässern. Als 
Quartiere dient eine breite Auswahl an Spalträumen in Gebäuden, die Quartiere werden häufig gewechselt. Als 
Winterquartiere dienen ebenfalls Spalten u.a. Lebensräume an Gebäuden. Die Jagdgebiete sind mit einem Ra-
dius von 2000 Metern um das Quartier relativ klein. Zwergfledermäuse nutzen lineare Strukturen zur Orientie-
rung. Wichtigster Nahrungsbestandteil sind Zweiflügler und Fluginsekten bis 10 mm (Jens Berg und Volker 
Wachlin, verändert nach Meinig und Boye, 2004).  
Vorkommen in M-V:  
In Deutschland und M-V nicht selten und allgemein verbreitet (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach 
Meinig und Boye, 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Pestizideinsatz und damit verbundener Nahrungsmangel, Gebäudesanierungen ohne Berücksichtigung des Vor-
kommens, unsachgemäße Verwendung von Holzschutzmitteln, potenzielle Quartiere werden verschlossen, 
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Kollisionen mit Fahrzeugen, Todesfälle durch WEA (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Meinig und 
Boye, 2004). 

☐ nachgewiesen   ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG.  
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.  

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 
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Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt  

 
 

12.9. Anhang 3.9 – Mückenfledermaus 

Mückenfledermaus  (Pipistrellus pygmaeus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: k.A. 
 RL D: D  

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie    

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Stärker auf wassernahe Lebensräume angewiesen als Zwergfledermaus. Gewässer und deren Randbereiche 
während der Tragzeit und Jungenaufzucht wichtige Jagdgebiete. Im sonstigen Jahresverlauf breiteres Spektrum 
an genutzten Lebensräumen, z.B. Randbereiche und Vegetationskanten. Als Wochenstubenquartiere dienen 
Außenverkleidungen, Zwischendächer und Hohlwände. Die Art nutzt aber auch Baumhöhlen und Fledermaus-
kästen. Das Nahrungsspektrum dieser Art umfasst Zweiflügler, Hautflügler, Netzflügler, zu geringem Teil auch 
andere Arten von Fluginsekten (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Menning und Boye, 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Flächige Verbreitung in Deutschland. Zahlreiche Vorkommen in M-V (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert 
nach Menning und Boye, 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Anfälligkeit für Beeinträchtigungen der Quartiere durch forstwirtschaftliche Arbeiten und Sanierungsmaßnahmen 
in Siedlungen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Menning und Boye, 2004). 

☐ nachgewiesen   ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
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Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☒ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☐ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
12.10. Anhang 3.10 – Braunes Langohr 

Braunes Langohr  (Plecotus auritus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 4 
 RL D: V  

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Tiefländer und Mittelgebirgsregionen, waldarme Gebiete werden gemieden. Als Jagdgebiete dienen 
Wälder, Waldränder, Gebüsche, Hecken, Obstplantagen, Parks, Gärten. Die Wälder können verschiedene Ty-
pen annehmen, bevorzugt werden aber mehrschichtige Laubwälder. Aktionsraum nimmt eine Größe von 1-40 
ha an, häufig 500 Meter Umkreis um das Quartier herum. Jagdgebiete nehmen eine Fläche von bis zu 4 ha ein. 
Baum- und Gebäudequartiere werden im Sommer bezogen. Dabei werden nicht nur Baumhöhlen besiedelt, 
sondern auch sämtliche Spalträume. Auf Dachböden in Balkenkehlen oder Zapfenlöchern zu finden. 
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Winterquartiere werden in Höhlen, Stollen, Keller mit Temperaturen zwischen 3-7°C aufgesucht. Ortswechsel 
finden nur über kurze Entfernungen statt, unter 30 km. Bevorzugte Nahrung: Nachtfalter, Heuschrecken, Zwei-
flügler, Wanzen; im Frühjahr und Herbst Spinnen, Weberknechte, Ohrwürmer und Raupen (Jens Berg und Vol-
ker Wachlin, verändert nach Kiefer und Boye, 2004).   
Vorkommen in M-V:  
In Deutschland sind Wochenstuben aus allen Bundesländern bekannt, seltener im Tiefland. Häufiger in waldrei-
chen Mittelgebirgsregionen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Kiefer und Boye, 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Vergiftungen, die durch den Kontakt mit Holzschutzmitteln auftraten, Quartiersverluste infolge forstwirtschaftli-
cher Nutzung und durch das Sanieren von Dachstühlen, Verlust von Jagdlebensräumen (Aufgabe von Streu-
obstwiesen, extensiv genutzter Gärten), Todesfälle im Straßenverkehr, unterirdische Winterquartiere werden 
abgerissen, verschlossen oder anderweitig genutzt (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Kiefer und 
Boye, 2004). 

☐ nachgewiesen   ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen vermie-
den werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 
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Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
12.11. Anhang 3.11 - Zweifarbfledermaus  

Zweifarbfledermaus  (Vespertilio murinus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 1 
 RL D: D 

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie      

☒ streng geschützt  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Jagdgebiete über Gewässern, Wiesen, Wald, in Siedlungen, über offenen Agrarflächen. Wochenstubenkolo-
nien auf mehrere Quartiere verteilt, häufiger Wechsel der Quartiere möglich. Die Größe der Jagdflächen liegt 
bei etwa 14,8 km2 . Wochenstuben können sich in Gebäudespalten, Zwischendächern, Rollladenkästen und 
Felsspalten befinden, aber auch vereinzelt in Baumhöhlen und Fledermauskästen. Winterquartiere werden an 
sehr hohen Gebäuden in Siedlungen aufgesucht. Die Art führt weite saisonale Wanderungen durch. Bevor-
zugte Nahrung: Zuckmücken/ andere Dipteren, Blattläuse (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach 
Boye 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Regelmäßiges Vorkommen in Deutschland in östlichen und südlichen Bundesländern. Wochenstubennach-
weise konnten vereinzelt in M-V, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Bayern getätigt werden (Jens Berg und 
Volker Wachlin, verändert nach Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Todesfälle durch Kollisionen im Straßenverkehr und mit Windkraftanlagen, Verluste der Quartiere durch Sanie-
rungen, Umbauten, Verschluss von Einflugs-Möglichkeiten (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach 
Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: potenzielle Quartiere an den Gebäuden für einzelne 
Tiere in den Sommermonaten 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, M1  
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Mithilfe der Bau-
zeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Mithilfe der Bauzeitenregelung und der ökologischen Baubegleitung können Tötun-
gen und Verletzungen vermieden werden. Im Ergebnis der öB werden ggf. weitere Maßnahmen festgelegt Das 
Nahrungshabitat wird durch Anpflanzungen ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Im Ergebnis der öB werden ggf. Ersatzquartiere 
installiert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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13. ANHANG 3 – FOTOANHANG (BEGEHUNG 04.07.22) 

 
Bild 01 Blick von N nach S, Westen des Untersuchungsraumes, RHU, OVU & PER 
 

 
Bild 02 RHU mit Pappelsukzession  
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Bild 03 & 04 Nachtkerzen in westlicher RHU 
 

 
Bild 05 Südwesten, RTT und Weide & Kiefer im Hintergrund 
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Bild 06 Blick nach N entlang OVU, Garagen (ODF) & junge Gehölze rechts im Bild 
 

 
Bild 07 S des Plangebietes, Holzplatz, Schuppen (ODF) und PHW 
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Bild 08 & 09 Holzhaufen nördlich des Schuppens  
 

 
Bild 09 Fläche hinter Holzschuppen, PER, Brennnesselaufwuchs, (Grünschnitt-) Kompost 
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Bild 10 Sträucher und junge Bäume nördlich PEU 
 

 
Bild 11 RHU im Zentrum des Plangebietes & nördlich angrenzende Wohnbebauung 
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Bild 12 PWX mit Obstgehölzen, Hasel, etc. 
 

 
Bild 13 PWX im SO mit Liguster, Birke, etc. 
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Bild 14 Gehölzsaum im O, junge Birken, Eichen, Kirschen, Hasel, etc. 
 

 
Bild 15 Schotter im NO 
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Bild 16 Trockenere RHU im N mit Wiesenlabkraut, Gräsern, vereinzelt Sandstrohblume 
 

 
Bild 17 RHU im NO, vorwiegend mit Wiesenlabkraut 
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 Bild 18 Metallschrott in RHU 
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Brutvögel 

Feldlerche – 2 Teilbrüter, die Kontrollfläche ist einbezogen, jedoch nur im Balzflug überfliegend. 

Kohlmeise und Blaumeise wurden als Teilbrüter ebenfalls nicht aufgenommen, sind aber mit den Fa-

milien im Baum-Strauchbereich anzutreffen. Feld- und Haussperling brüten in angrenzenden Gebäu-

den und sind regelmäßige Nahrungsgäste. 

 

Artenliste: 

Ringeltaube   1 

Amsel    2 

Mönchsgrasmücke  1 

Klappergrasmücke  1 

Dorngrasmücke   2 

Rotkehlchen   2 

Sumpfrohrsänger  1 

Buchfink   1 

Grünfink   3 

Bluthänfling   2 

Stieglitz    1 
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I. BEGRÜNDUNG 
1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist, 
 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362, 1436) geändert worden ist,  

 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V)   vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt § 12 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 
2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 Fundstelle GVOBl. M-V 2015, S. 344, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033). 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Umfang des Plangebietes  
 
Das ca. 0,5 ha große Gebiet umfasst das Flurstück 76/59 (teilweise) der Flur 6 Gemarkung 
Vogelsang. Die südliche, westliche und nördliche Grenze des Geltungsbereiches bilden 
Wohngrundstücke. Im Osten grenzt der Geltungsbereich an Grünland. 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch Wohnbebauung (Ahornweg 4a und 6a) (Flurstücke 76/60 und 76/62) 

und die örtliche Straße Ahornweg (Flurstück 57/91), 
im Osten: durch Grünland (Flurstück 57/97), 
im Süden: durch Wohnbebauung (Eggesiner Straße 7a) (Flurstücke 76/11, 76/12, 76/55 

und 76/56) und 
im Westen: durch Wohnbebauung (Eggesiner Straße 10a) (Flurstück 76/13) und (Ahorn-

weg 8) (Flurstück 76/8). 
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2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Anlass der Planaufstellung ist die Absicht der Gemeinde Vogelsang-Warsin Baurecht für Ei-
genheime zu schaffen.  
Die Gemeinde kann derzeit dem Bedarf an Eigenheimstandorten nicht gerecht werden. Die 
Gemeinde ist Eigentümerin der Flächen und hat die Aufstellung des Bebauungsplans be-
schlossen. 
Die zu überplanende unbebaute Fläche grenzt im Süden, Westen und Norden an den Sied-
lungsbereich Vogelsangs an. Im Innenbereich von Vogelsang stehen der Gemeinde nicht ge-
nügend Flächen zur Verfügung.  
Der Bebauungsplan soll langfristig eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung sicherstellen. 
 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 10.11.2022 den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13b BauGB gefasst. Der Beschluss ist am 15.12.2022 durch Abdruck im 
amtlichen Mitteilungsblatt Nr.12/2022 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Information der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
Die Öffentlichkeit konnte sich innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des amtlichen Mittei-
lungsblattes über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung informieren. 
 
Landesplanerische Stellungnahme  
Der Aufstellungsbeschuss wurde mit Schreiben 06.01.2023 beim Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Vorpommern zur Anzeige gebracht. Die Grundsätze, Ziele und sonstigen Er-
fordernisse der Raumordnung und Landesplanung wurden der Gemeinde durch Schreiben 
vom 11.04.2023 mitgeteilt. 
 
Änderung des Geltungsbereichs, Umstellung auf Normalverfahren 
Der Geltungsbereich wurde im Nordwesten erweitert, damit die verkehrliche Erschließung an 
die öffentlich gewidmete Straße anschließt. Der Bebauungsplan sollte nach den Vorschriften 
des § 13b BauGB ohne Umweltprüfung und Umweltbericht aufgestellt werden. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2023 – BVerwG 4 CN 3.22 – festgestellt, dass 
der § 13b BauGB nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Im Ergebnis wurde das BauGB geändert 
und für das Verfahren das Regelverfahren angewendet. 
 
Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 13.05.2024 von der der Planung 
unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von 
der Planung unterrichtet. Bis zum 24.06.2024 gingen 17 Behördenstellungnahmen ein; von 
den Nachbargemeinden gab es keine Bedenken. 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Beteiligung wurde durch Auslegung des Vorentwurfs in der Zeit vom 
22.05.2024 bis einschließlich 24.06.2024 im Amt Am Stettiner Haff durchgeführt. Der Termin 
wurde im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Stettiner Haff Nr. 05/2024 am 14.05.2024 
angekündigt. 
 
Auslegungsbeschluss 
Der Bebauungsplanentwurf wurde am ………………. von der Gemeindevertretung als 
Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
 
 
 

3. Ausgangssituation 
3.1 Stadträumliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ 
befindet sich im Südosten des Ortsteils Vogelsang. 
Er bindet im Süden, Westen und Norden an die Siedlungsfläche an. 

 
 
 
3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Geltungsbereich ist bis auf Garagen und Schuppen unbebaut. Der Planbereich ist der 
ehemalige Sportplatz der Gemeinde, der seit Jahren ungenutzt ist. 
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Abbildung 1: Luftbild 

 
Quelle: https://www.gaia-mv.de/gaia/gaia.php. Abruf am 05.09.2022 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich wird durch den Ahornweg, eine örtliche Straße, im Norden erschlossen.  
Von dort führt ein Weg am westlichen Rand nach Süden. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt  
 
Der Plangeltungsbereich liegt im Naturpark NP 6 „Am Stettiner Haff“. 
Der Plangeltungsbereich besteht größtenteils aus ruderaler Staudenflur. Es sind Gehölze 
aufgewachsen.  
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Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Plangebiet liegt nicht in einem 
Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflächen sind nicht extrem überflutungsgefährdet. 
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Der gesamte Plangeltungsbereich liegt im Eigentum der Gemeinde. 
 
 
 

 
4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ 
liegt im Außenbereich des Ortsteils Vogelsang. Die rechtliche Grundlage für die Beurteilung 
von Bauanträgen ist dementsprechend § 35 BauGB. Eine Nutzbarmachung der derzeit unbe-
bauten Fläche für Wohnungsbau ist auf dieser Grundlage nicht möglich. 
 
Abbildung 2: 

 
 
Im Norden und Nordwesten grenzt die Ergänzungssatzung Ahornweg, die 2016 wirksam 
wurde, an. Die Bebauung ist inzwischen teilweise erfolgt. 
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4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde Vo-
gelsang-Warsin keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im ländlichen 
GestaltungsRaum Ueckermünde und in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus.  
Im Programmsatz 4.1 (5) heißt es: „In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale 
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich 
nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Orts-
lage zu erfolgen.“ und 4.2 (2): „In den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu beschränken.“ 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010  
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern ist für die Gemeinde Vogelsang-
Warsin keine zentralörtliche Funktion ausgewiesen. Teile der Gemeinde liegen in einem Vor-
behaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Die Gemeinde liegt in einem Tourismus-
entwicklungsraum. Teile der Gemeinde gehören zum Vorbehaltsgebiet Küstenschutz. Die 
Gemeinde ist über das regionale und über das bedeutsame flächenerschließende Straßen-
netz erschlossen und die an das regionalbedeutsame Radroutennetz angeschlossen. 
Nach dem Programmsatz 4.1 (1) soll die historisch gewachsene dezentrale Siedlungsstruk-
tur der Region in ihren Grundzügen erhalten werden. Sie soll entsprechend den wirtschaftli-
chen und sozialen Bedürfnissen der Bevölkerung weiterentwickelt und den Erfordernissen 
des demographischen Wandels angepasst werden. (3) In Gemeinden, die keine zentralörtli-
che Funktion haben, ist die Wohnbauflächenentwicklung am Eigenbedarf, der sich aus 
Größe, Struktur und Ausstattung der Orte ergibt, zu orientieren. Die Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen hat in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen (4).  
 
Der Bebauungsplan nimmt keine landwirtschaftlich genutzten Flächen in Anspruch. 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 11.04.2023 wird bestätigt, dass die Planung 
mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
 
 

4.2 Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Vogelsang-Warsin ist mit Ablauf des 18.07.2006 
wirksam geworden. 
In diesem ist der westliche Teil des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans als Wohn-
baufläche dargestellt, während der östliche Teil auf dem Sportplatz liegt. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 
 
 
 
 

5. Plankonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Planungsziel ist die Errichtung von Wohngebäuden (5 Eigenheime).  
Der Plangeltungsbereich ist durch den Ahornweg und den örtlichen Weg im Westen, er-
schlossen. 
Im Gebiet soll eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet wer-
den. Es ist ein allgemeines Wohngebiet festzusetzen, dass sich am dörflichen Charakter ori-
entiert (lockere Bebauung mit nur ein-zwei Vollgeschossen).  
 
 

 
5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  
 
Aus der Wohnbaufläche kann ein allgemeines Wohngebiet entwickelt werden; jedoch nicht 
aus dem Sportplatz. 
Der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren zu ändern. 
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6. Planinhalt 
6.1 Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1 Art der Nutzung 
 
Es wird ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest-
gesetzt. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplans.  
Anlagen für Verwaltungen sind mit dem angestrebten Gebietscharakter nicht vereinbar, was 
zum Ausschluss im Geltungsbereich führt. 
Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaubetriebe widersprechen dem 
städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. 
Da die Errichtung einer Tankstelle mit der Bebauungs- und Nutzungsstruktur des Gebietes 
nicht vereinbar ist, sind diese im Geltungsbereich unzulässig. 
 
 
6.1.2 Maß der Nutzung 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Die Grundflächenzahl liegt mit 0,3 deutlich unter der Orientierungswerte des § 17 BauNVO. 
Es wurde eine geringe bauliche Dichte festgesetzt. Mit der Begrenzung der Bodenversiege-
lung wird die Bodenschutzklausel (§ 1 a Abs. 1 BauGB) berücksichtigt. 
Es werden nur ein-zwei Vollgeschosse zugelassen, um dem dörflichen Charakter der Bebau-
ung gerecht zu werden. 
 
 
6.1.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche  
 
Bei der angrenzenden Bebauung ist offene Bauweise vorherrschend. Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes wird ebenfalls offene Bauweise festgesetzt. Der § 22 der Baunut-
zungsverordnung regelt, dass in der offenen Bauweise die Gebäude der Hauptnutzung mit 
seitlichem Grenzabstand errichtet werden. 
Durch die Baugrenzen wird die überbaubare Grundstücksfläche bestimmt. Die Bauflächen 
sind 16 m tief. 
 
 
 

6.2 Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des gesamten Bebauungsgebietes erfolgt über die nörd-
lich angrenzende Ahornstraße. Ergänzt wird die Erschließung durch den öffentlichen Weg im 
Westen des Plangeltungsbereichs.  
Die innere Erschließung des kleinen Wohngebietes erfolgt durch eine private Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung, die als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt wird, und eine 
Breite von 4,5 m erhält. Die geplante Wendefläche reicht nicht für Müllfahrzeuge aus.  
 
 
 

6.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft  

 
 
Aus dem Artenschutzfachbeitrag und dem Umweltbericht von Kunhart Freiraumplanung sind 
folgende Maßnahmen zu übernehmen: 
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Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Gehölzbeseitigungen und Baufeldfreimachungen sind zur Vermeidung von Tötungs-
tatbeständen im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02 zu realisieren.  

V2 Die Abrissarbeiten sind durch eine im Fledermausschutz und Ornithologie fachkun-
dige Person zu planen und zu begleiten. Diese erfasst vor Baubeginn besetzte Fle-
dermausquartiere und Brutplätze. Im Ergebnis der ökologischen Baubegleitung wird 
ggf. zusätzlich notwendiger Ersatz für den Verlust von Fledermausquartieren und 
Nistplätzen festgelegt. Bei Bedarf ist durch die Person eine Befreiung von den Verbo-
ten des §44 BNatSchG zu beantragen oder ein Baustopp auszusprechen. Die Person 
ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen 
Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten 
sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Per-
son über-nimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Be-
teiligten. 

V3 Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume und Baumgruppen sind zu erhalten und 
bei Ausfall zu ersetzen. 

V4 Um die Tötung und Verletzung von Vögeln durch Kollision mit Glasscheiben zu unter-
binden, sind Fenster mit einer Größe von mehr als 2,5 m² zu vermeiden oder entspre-
chend geprüfte Scheiben mit Mustern z.B. Bezeichnung: Saflex ® FlySa-fe™ 3D 
SEEN shiny 9/90 ISO Typ: Punktraste zu verwenden. Es ist reflexionsarmes Glas zu 
verwenden. Brüstungen sind undurchsichtig zu gestalten. 

V5  Um Auswirkungen der Beleuchtung auf die Fauna zu begrenzen ist die geplante Be-
leuchtung auf ein notwendiges Minimum und auf notwendige Bereiche zu beschrän-
ken. Es ist LED-Beleuchtung mit einer max. Farbtemperatur von 3000 Kelvin zu wäh-
len, die idealerweise mit Vollabschirmung, Nachtabsenkung oder mit Bewegungsmel-
der ausgestattet ist. 

 
Kompensationsmaßnahmen 
M1 Auf den nicht überbaubaren Grundstückflächen sind pro angefangenen 150 m² ver-

siegelter Fläche 1 hochstämmiger Obstbaum (gesamt 13 Stück) 2x verpflanzt, 
Stammumfang 12 – 14 cm mit Ballen; Apfelbäume z.B. Pommerscher Krummstiel, 
Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter Winterstetti-
ner, Apfel aus Grünheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher Kurzstiel; Birnen 
z.B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastorenbirne, Kleine 
Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten z.B. Apfelquitte, Birnen-
quitte, Konstantinopeler Apfelquitte) sowie 20 m² Strauchfläche (insgesamt 258 m²) 
heimischer Arten (z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus (Schneeball), Cor-
nus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Holunder), Ri-
bes alpinum (Alpen-Johannisbeere)) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

M2 Zur Kompensation des Defizites von 23.765,90 KFÄ sind Ökopunkte eines geeigne-
ten Ökokontos innerhalb der Landschaftszone Vorpommersches Flachland zu kau-
 fen. Dafür wird die Verwendung des Kontos VG -048 „Naturwaldinsel Annenhof“ vor-
 geschlagen. Die Maßnahmenfläche ist etwa 17 km vom Plangebiet entfernt. Es han-
delt sich um die Anlage von Wald durch Sukzession mit Initialbepflanzung. Zur Verfü-
gung stehen noch 78.620 KFÄ. Ansprechpartner: Wulf Köhler. Tel.: 0173-2340829.  

 E-Mail: Wulf.Koehler@gmx.de 
 
 
 

6.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
Die gekennzeichnete Fläche mit einem Geh- und Fahrrecht der zugunsten der anliegenden 
Wohngrundstücke im Plangeltungsbereich und einem Leitungsrecht zu Gunsten der Versor-
gungsunternehmen zu belasten. 
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6.5 Nachrichtliche Übernahmen 
 
Der Plangeltungsbereich liegt im Naturpark NP 6 Am Stettiner Haff. 
 
 
 

6.6  Klimaschutz 
 
Zum Schutz des Grundwassers durch Wahrung der Grundwasserneubildung, zur Entlastung 
der Kanalisation und zum Schutz vor Starkregenereignissen ist die Pflicht zum Auffangen 
des Niederschlagswassers von Dachflächen, Terrassen, Garagen, Carports und Zufahr-
ten/Zuwegungen in Zisternen und zur Wiederverwendung zur Gartenbewässerung auf den 
Baugrundstücken festgesetzt. Überschüssiges Regenwasser muss auf dem Baugrundstück 
versickert werden. Es wurde eine entsprechende Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB getroffen. 
Unbeschichtete Kupfer- Zink- und Titanzinkdächer setzen im Laufe der Zeit Kupfer- bzw. 
Zinkionen frei, die durch Regenwasser in die Kanalisation und letztlich in natürliche Gewäs-
ser gelangen können. Diese Schwermetalle sind in höheren Konzentrationen toxisch für 
Wasserorganismen und können das Ökosystem erheblich schädigen. Durch die Beschrän-
kung auf beschichtete Materialien kann die Freisetzung dieser schädlichen Stoffe erheblich 
reduziert werden. Schwermetalle wie Kupfer und Zink können auch in die Luft und den Bo-
den gelangen, was potenzielle gesundheitliche Risiken für die Anwohner darstellt. Eine Be-
schichtung der Dächer trägt dazu bei, die Freisetzung dieser Metalle zu minimieren und 
somit die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Durch die Festsetzung der Zulässigkeit 
nur beschichteter Kupfer- und Zinkdächer wird somit ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und 
Gesundheitsschutz geleistet. 
Das Baugebiet wird durch hohe Bäume verschattet, sodass eine Nutzung von Solarmodulen 
auf dem Dach nicht effektiv wäre, von daher wurde von Festsetzungen bzgl. Einer So-
lardachpflicht abgesehen. 
Die bestehenden Gehölze müssen erhalten bleiben und gepflegt werden, damit schattige 
Plätze in Dürreperioden vorhanden sind, das Grundwasser geschützt ist und es zu keinen 
Erosionen bei Starkregenereignissen kommen kann.  
Durch Dachbegrünungen lassen sich stadtklimatische Defizite in Bezug auf den Feuchtig-
keitshaushalt und das thermische Milieu mindern. Dazu kommen noch bauphysikalische Vor-
teile von Dachbegrünungen. Dächer bieten in Städten und Gemeinden bisher vielfach unge-
nutzte Flächenreserven für die Schaffung von Grünflächen. Positive thermische Effekte von 
Dachbegrünungen beziehen sich vorwiegend auf die Minderung der Temperatur-extreme im 
Jahresverlauf. Durch die Begrünung von Flachdächern wird somit ein wichtiger Beitrag zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz geleistet. 
Mit einer GRZ von 0,3 ist die Versiegelungsgrad möglichst geringgehalten. 
Es gibt keine Wärmeplanung für die Gemeinde Vogelsang-Warsin, folglich können keine ent-
sprechen-den Festsetzungen getroffen werden. 

 
 
 
6.7 Hinweise 
6.7.1 Bodendenkmale 
 
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrü-
che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllun-
gen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben,  gemauerte Flucht-
gänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brand-
stellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinset-
zungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller 
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Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese 
gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V   unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzu-
zeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter 
der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-
licher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die 
Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu überge-
ben. 
 
 
6.7.2 Kampfmittel  
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 21.06.2024 auf 
folgendes hin: „Sollten im Verlauf der Umsetzung eines Vorhabens trotz negativer Auskunft 
wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Arbeiten einzustellen, 
der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die Meldung über den Notruf der 
Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an den Munitionsbergungsdienst M-V zu erfolgen. 
Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlichen Ordnungsbe-
hörde beim zuständigen Amt unverzüglich anzuzeigen.“ 
 
 
6.7.3 Straßenverkehr  
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 21.06.2024 auf 
folgendes hin: „Die Aufstellung bzw. Entfernung jeglicher Verkehrszeichen gemäß Verkehrs-
zeichenkatalog ist mit gleichzeitiger Vorlage eines Beschilderungsplanes rechtzeitig beim 
Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, Sachgebiet Verkehrsstelle, zu be-
antragen. 
Die während des Ausbaus notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Verkehrsraumes 
sind rechtzeitig, jedoch spätestens 14 Tage vor Baubeginn, über die bauausführende Firma 
beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, Sachgebiet Verkehrsstelle, 
zu beantragen.“ 
 
 
6.7.4 Abfall  
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 21.06.2024 auf 
folgendes hin: „1. Die Deponierung nicht verunreinigter, mineralischer Bauabfälle ist unzuläs-
sig. Verwertbare Baustoffe dürfen nicht mit verwertbaren Bauabfällen vermischt werden. Die 
verwertbaren Bauabfälle sind bei einer zugelassenen Bauabfallentwertungsanlage anzulie-
fern. Das Einsammeln und der Transport von Abfällen sind durch die zuständige Behörde 
genehmigen zu lassen. 
2. Gemäß § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallent-
sorgung (Abfallwirtschaftssatzung -AwS) vom 01.01.2017 besteht Anschlusspflicht an die öf-
fentliche Abfallentsorgung. Die Anzahl und die Größe der benötigten Abfallbehälter sind ge-
mäß §§ 14 und 16 der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifwald anzumelden.“ 
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6.7.5 Bodenschutz 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 21.06.2024 auf 
folgendes hin: „1. Während der Baumaßnahmen auftretende Hinweise auf schädliche Bo-
denveränderungen oder Altlastenverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen 
oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind 
der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort An-
klam) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen. 
2. Treten während der Baumaßnahmen Überschussböden auf oder ist es notwendig 
Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderun-
gen der §§ 6 bis 8 der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 
9.Juli 2021 (BGBl. I. S. 2598, 2716), in der zuletzt gültigen Fassung, sind zu beachten.“ 
 
 
6.7.6 Wasserwirtschaft  
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 21.06.2024 auf 
folgendes hin: „1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, 
dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit 
des Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlos-
sen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 
2. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständigen 
Trink- und Abwasserzweckverband / den zuständigen Stadtwerken. Die Leitungsführung ist 
mit dem Verband abzustimmen. 
3. Vor Baubeginn ist mit dem zuständigem Wasser- und Bodenverband zu klären, ob sich 
evtl. weitere Rohrleitungen (Gewässer II. Ordnung) auf dem Grundstück befinden. 
4. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung (Grundwasser-
absenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. 
Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der wasserrechtlichen Erlaubnis. 
5. Von den Dachflächen anfallende Regenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern. 
6. Eine gesammelte Einleitung von Niederschlagswasser ist ein Gewässer (auch Grundwas-
ser) stellt nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Die Benutzung eines Gewässers be-
darf nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde. … 
8. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) 
in den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen. 
9. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässe-
rungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funkti-
onsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trockengefallen sind. 
Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. 
10. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 
Abs. 1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen. 
11. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe (Treib- und Schmierstoffe) in den Untergrund versickern können. Festgestellte Verun-
reinigungen sind sofort zu beseitigen. 
12. Anfallende Abbruchmaterial ist gegen eindringendes Niederschlagswasser zu sichern, so 
dass Verunreinigungen des Bodens, des Grund- bzw. Oberflächenwassers und der Kanali-
sation sicher vermieden werden. … 
1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermei-
den und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 
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2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden. 
3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann über eine ausreichende Sickerstre-
cke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grund-
stück versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der rele-
vante Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen. 
4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurich-
ten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 
5. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle 
einer Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere Was-
serbehörde zu benachrichtigen. 
6. Falls der Einbau von Erdwärmesondenanlagen (Wärmepumpen) vorgesehen ist, ist dafür 
gesondert ein Antrag bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald zu stellen. Die Zustimmung der unteren Wasserbehörde ist vor Baubeginn einzuholen. 
Entsprechende Antragsformulare liegen bei der unteren Wasserbehörde vor (Ansprechpart-
nerin: Frau Fränkel 038 34 / 8760 3273).    
Zusätzlich weist der Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ in seiner Stellungnahme 
vom 14.05.2024 auf folgendes hin: „2.1 Werden im Zuge der Maßnahme Dränungen ange-
troffen, so sind diese funktionstüchtig und nach allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen.“ 
 
 
6.7.7 Zoll  
 
Das Hauptzollamt Stralsund weist in seiner Stellungnahme vom 29.05.2024 auf folgendes 
hin: „Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Ans 1 ZollVG i.V. m. § 1, An-
lage 1 B der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der 
Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete – GrenzAV -). Insoweit weise ich rein vorsorglich auf 
das Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während 
etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin. Darüber hinaus kann das Haupt-
zollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und- besitzer einen Grenzpfad freilassen 
und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, das Hauptzollamt kann solche 
Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 ebendort).“  
 
  
 
 

7. Auswirkungen der Planung 
7.1 Verkehr 
 
Die geplante private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist herzustellen. 
 
 

 
7.2 Ver- und Entsorgung 
 
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 
Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung hat über die öffentlichen Anlagen zu erfolgen.  
Im Ahornweg sind Trinkwasserversorgungs- und Abwasserleitungen vorhanden. 
 
Niederschlagswasser 
Das unverschmutzte Niederschlagswasser von den Dächern ist vor Ort zu verbrauchen oder 
zu versickern. 
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Löschwasser 
Die Bemessung des Löschwasserbedarfs hat nach Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu erfolgen. Für die geplante Wohnbebauung 
werden 48 m³/h benötigt über einen Zeitraum von 2 h.  
 
Stromversorgung 
Im Ahornweg sind Niederspannungsstromkabel vorhanden. 
 
Gasversorgung 
Im Ahornweg sind Gasleitungen vorhanden. 
 
Telekommunikationslinien 
Im Ahornweg sind Telekommunikationslinien vorhanden. Diese befinden sich außerhalb des 
Plangeltungsbereichs. 
 
Abfallentsorgung 
Seit dem 01.01.2021 ist die Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Ab-
fallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung –AwS) in Kraft. Es besteht Anschluss- und Benut-
zungszwang.  
 
 

 
7.3 Natur und Umwelt  
 
Die Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind umzusetzen. 
 
 

 
7.4 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 5/22 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ werden keine 
Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 ff. BauGB erforderlich.  

 
 
 
7.5 Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten für die Planung sowie für sonstige damit im Zusammenhang stehende Aufwen-
dungen werden von der Gemeinde getragen.  
 
 
 

 
8. Flächenverteilung 
 

Nutzung Flächengröße Anteil an Gesamtfläche 

Allgemeines Wohngebiet 3.915 m² 80 % 

Verkehrsflächen 978 m² 20 % 

Gesamt 4.893 m² 100 % 
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II. UMWELTBERICHT 
1. Einleitung 
 
 
Basierend auf der Projekt - UVP-Richtlinie der Europäischen Union des Jahres 1985 ist am 
20. Juli 2004 das Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG-Bau) in Kraft getreten. Dem-
nach ist für alle Bauleitpläne, also den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan sowie für 
planfeststellungsersetzende Bebauungspläne, eine Umweltprüfung durchzuführen. Dies 
ergibt sich aus § 2 Abs. 4 des BauGB. 
 

Abbildung 4: Lage Plangebiet (© LUNG M-V, 2022) 

 
 
Im Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Vorhaben voraussichtlich verursachten Wir-
kungen daraufhin zu überprüfen, ob diese auf folgende Umweltbelange erhebliche Auswir-
kungen haben werden: 
1. Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, biologische Vielfalt 
2. Europäische Schutzgebiete 
3. Mensch, Bevölkerung 
4. Kulturgüter 
5. Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
6. Erneuerbare Energien, sparsamer Umgang mit Energie 
7. Darstellungen in Landschafts- und vergleichbaren Plänen 
8. Luftqualität 
9. Umgang mit Störfallbetrieben 
10. Eingriffsregelung. 
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1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des B- Planes 
1.1.1 Beschreibung der Festsetzungen, Angaben über Standorte, Art, 

Umfang, Bedarf an Grund und Boden 
 
Die Planung sieht vor auf dem 0,45 ha großen Plangebiet (Gemarkung Vogelsang, Flur 6 
Flurstück 76/59) im Siedlungsbereich von Vogelsang ein Allgemeines Wohngebiet zu errich-
ten. Die Grundflächenzahl beträgt 0,3. Die maximal zulässige Versiegelung beträgt 30 %. 
Die Gebäude sind in offener Bauweise zu errichten. Es sind maximal zwei Vollgeschosse zu-
lässig. Im Norden ist ein verkehrsberuhigter Bereich als private Verkehrsfläche zur Erschlie-
ßung der Grundstücke vorgesehen. In diesem Bereich bestehen Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte. Es wird ein Gebäude abgerissen und 10 Bäume gefällt, darunter zwei nach § 18 
NatSchAG M-V geschützte Gehölze. 4 Einzelbäume sind zur Erhaltung festgesetzt. Die Ge-
hölzstruktur im Osten des Plangebietes ist zur Erhaltung festgesetzt.  
 

Abbildung 5: Planung (© Geobasis-DE/M-V 2022; Konfliktplan) 

 
 
Tabelle 1: Planung 

Geplante Nutzung Fläche in m² Fläche in m² Anteil an der Ge-
samtfläche in % 

Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,3 3.977,00    

davon:        

          Bauflächen versiegelt (30 %)   1.135,50 25,32 

          Bauflächen unversiegelt 
 (70%) 

  2.649,50 59,07 

          Erhalt  192,00 4,28 

Verkehrsfläche 487,00   10,86 

Grünfläche 21,00   0,47 

Gesamt 4.485,00  100,00 
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1.1.2 Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens  
 
Mit der Realisierung des B- Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 
einhergehen: 
Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 
Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-
stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-
gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 
zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 
1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb;  
2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien;  
3 Störungen durch Lärm, Licht, Bewegung, und Erschütterungen durch Baumaschinen 

im gesamten Baustellenbereich, damit Scheuchwirkung auf Fauna 
 
Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf die Baufelder.  
1 Versiegelungen von unversiegelten Flächen   
2 Beseitigung von Habitaten (Gehölze, Gebäude, Ruderalflur) 
3 Veränderung von Silhouetten durch entstehende Wohnbebauung; 
4 Fallenwirkung auffliegender Arten durch Fensterfronten 
 
 
Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 
1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen an die Umgebung (Emissionen sind die 

von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen), in diesem Fall: Lärm, Licht. 
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1.1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes  
 
Tabelle 2: Detaillierungsgrade und Untersuchungsräume 

Mensch Land-
schafts
bild 

Wasser Boden Klima/ 
Luft 

Fauna Flora Kultur- 
und 
Sachgü-
ter 

UG = GB + 
nächstgele-
gene Be-
bauung  

UG= 
GB und 
Radius 
von 500 
m 

UG = 
GB 

UG = 
GB 

UG = 
GB 

UG = GB UG = 
GB 

UG = GB 

Nutzung 
vorh. Unter-
lagen  

Nutzung 
vorh. 
Unterla-
gen 

Nutzung 
vorh. 
Unterla-
gen 

Nutzung 
vorh. 
Unterla-
gen 

Nutzung 
vorh. 
Unterla-
gen 

Artenschutzfach-
beitrag auf Grund-
lage einer Rele-
vanzprüfung 
streng geschütz-
ter Arten sowie 
Erfassungen fol-
gender Artengrup-
pen: 8 Begehun-
gen Avifauna (6x 
tags, 2x nachts), 4 
Begehungen Am-
phibien, 5 Bege-
hungen Reptilien 

Bio-
topty-
pener-
fas-
sung 

Nutzung 
vorh. Un-
terlagen 

 
 
 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes  

 
Folgende Gesetzgebungen sind anzuwenden: 
Im § 12 des Naturschutzausführungsgesetzes MV (NatSchAG MV) werden Eingriffe definiert. 

Im § 15 des BNatSchG ist die Eingriffsregelung verankert. 

Es ist zu prüfen, ob durch das im Rahmen der B-Plan-Aufstellung ausgewiesene Vorhaben 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL und/oder Art. 5 VSchRL, be-
züglich besonders und streng geschützte Arten ausgelöst werden. Ein artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag auf Grundlage von Untersuchungen gem. Tabelle 2 wurde erstellt.  

Die Notwendigkeit einer Natura-Prüfung nach § 34 BNatSchG ergibt sich bei Vorhaben, wel-
che den Erhaltungszustand oder die Entwicklungsziele eines GGB oder SPA beeinträchtigen 
können. Eine FFH- Vorprüfung für das SPA DE 2250-471 „Kleines Haff, Neuwarper See und 
Riether Werder“ ist aufgrund der Distanz von 1,5 km nicht notwendig, da die Wirkungen des 
Vorhabens das Schutzgebiet nicht erreichen.  
 
Laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) liegen für das Plangebiet keine Funkti-
onsausprägungen, Erfordernisse bzw. Maßnahmen vor. 
 
Laut Regionalem Raumentwicklungsprogramm (RREP) liegt das Vorhaben im Nahbereich 
bzw. im Verflechtungsbereich der Stadt Ueckermünde und innerhalb eines touristischen Ent-
wicklungsraumes.  
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Abbildung 6: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2022) 

 
 

➔ Das Vorhaben liegt 50 m entfernt vom Landschaftsschutzgebiet 034 „Haffküste“ 
➔ Circa 550 m entfernt liegt das Flächennaturdenkmal uer 006 „Waldpark Vogelsang“  
➔ 550 m nordwestlich erstreckt sich das geschützte Landschaftsbestandteil uer 005 „Bruch- 

und Tongruben bei Vogelsang“ 
➔ 1,5 km östlich befindet sich das SPA DE 2250-471 „Kleines Haff, Neuwarper See und 

Riether Werder“ 
➔ 1,6 km nördlich liegt das FFH-Gebiet DE 2049-302 „Peeneunterlauf, Peenestrom, Achter-

wasser und Kleines Haff“  
➔ Das SPA DE 2251-403 „Binnendünen und Wälder bei Altwarp“ liegt 1,6 km östlich  
➔ 2,6 km südöstlich liegen das FFH-Gebiet DE 2251-301 „Altwarper Binnendünen, Neuwar-

per See und Riether Werder“ sowie das gleichnamige Naturschutzgebiet NSG 186 
➔ Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks am Stettiner Haff.  
➔ Das Plangebiet beinhaltet keine gesetzlich geschützten Biotope nach §20 NatSchAG MV 

gemäß Biotoptypenkartierung des Landesamtes für Umwelt und Natur (LUNG M-V). Die 
nächstgelegenen gesetzlich geschützten Biotope befinden sich im 50 m bzw. 200 m Ra-
dius des Untersuchungsbereiches. 

➔ Das Plangebiet beinhaltet gesetzlich geschützte Einzelbäume nach §§18/19 NatSchAG 
MV. 

 
Planungsgrundlagen für den Umweltbericht sind: 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 8.Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 153) geändert worden ist,  

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 
2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-
verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 
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• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 
kodifizierte Fassung), 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 
zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der 
Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–229), 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. IS. 540), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. 
Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist, 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
des-UVP-Gesetz – LUVPG M-V, In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2018 (GVOBl. M-V S. 362), 

• Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, 

• Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 
1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 
(GVOBl. M-V S. 866), 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 
502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 
geändert worden ist, 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist, 

• Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2.März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden 
ist, 

• Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790). 

• Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern – Landesplanungsgesetz (LPlG, 5. Mai 1998 GVOBl. M-V 1998, S. 503, 
613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V 
S. 166). 

 
 
 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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2. Beschreibung/ Bewertung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen  

2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario)  
2.1.1 Erfassung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 

erheblich beeinflusst werden  
 
Mensch  
Das circa 0,45 ha große Plangebiet liegt im Zentrum der Gemeinde Vogelsang-Warsin süd-
lich des Ahornweges, etwa 10 km östlich von Ueckermünde. Den Untersuchungsraum umge-
ben nördlich, südlich und westlich Wohnbebauung. Östlich erstreckt sich eine Brachfläche, 
vormals Acker. Die Vorhabenfläche selbst wird im Westen als Zufahrt genutzt und im Süden 
als Holzlagerplatz eines angrenzenden Gehöftes. Ob der Garagenkomplex gegenwärtig ge-
nutzt wird ist nicht bekannt. Der Rest der Fläche ist ungenutzt. Der Westteil des Geländes 
unterliegt den Immissionen der Nutzung als Zufahrt. Aufgrund des Siedlungscharakters mit 
Bewegungs-, Lärm- und Lichteinflüssen seitens umliegender Wohnbebauung ist von einer 
Vorbelastung des Plangebietes und einem geringen Erholungswert auszugehen.  
 
Flora 
Die Biotopzusammensetzung im Plangebiet stellte sich am 04.07.2022 gemäß Tabellen 3 
und Bestandskarte (Abb.7) folgendermaßen dar:  
 
Tabelle 3: Biotoptypen im Plangebiet  

Code Bezeichnung Fläche in 
m² 

Anteil an der 
Gesamtfläche 
in % 

PWX Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten 774,00 17,26 

RTT Ruderale Trittflur 47,00 1,05 

RHU Ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineral-
standorte 

2.966,00 66,13 

PHW Siedlungshecke aus nicht heimischen Gehölzen 10,00 0,22 

PER Artenarmer Zierrasen 239,00 5,33 

PEU Teilversiegelte Freifläche, teilweise mit Spontanvege-
tation 

75,00 1,67 

OVU Nicht- oder teilversiegelter Wirtschaftsweg  261,00 5,82 

ODF Ländlich geprägtes Dorfgebiet 113,00 2,52 

  4.485,00 100,00 
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Abbildung 7: Biotoptypenbestand (© Geobasis-DE/M-V 2023) 

 
 
Derzeit besteht die Fläche zu 66 % aus ruderaler Staudenflur frischer bis trockener Mineral-
standorte (RHU) und zu etwa 17 % aus heimischem Siedlungsgehölz (PWX). Die übrige Flä-
che setzt sich aus artenarmer Zierrasen (PER) entlang der unversiegelten Zufahrten (OVU) 
und im Bereich des Holzlagerplatzes im Süden, ruderaler Trittflur (RTT), welche die Zufahr-
ten verbindet, einem alten Garagengebäude sowie Holzlagergebäude/Schuppen (ODF), ei-
ner Zypressenhecken (PHW) und einer teilversiegelten Freifläche mit Spontanvegetation 
(PEU), die ehemals Garagenstandort war, zusammen. Im Nordosten der Staudenflur ist eine 
Schotteranhäufung kartiert worden, die vermutlich vom Hausbau der nördlichen Eigenheime 
stammt. Das Plangebiet ist im Norden ist durch einen etwa 2 m hohen Sichtschutzzaun von 
den Neubauten getrennt. Etwa 20 m südwestlich befindet sich auf 7 m² ein Ansammlung Me-
tallschrott.  
 
Vorherrschende Pflanzenarten und -gattungen der westlichen ruderalen Staudenflur sind Ge-
wöhnliche Wegwarte (Cichorium intybus), Distel-Gattungen, Echtes Johanneskraut (Hyperi-
cum perforatum), Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris), Doldenblütler (Apiaceae), Mohn 
(Papaver), Brennnessel (Urtica), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Beifuß (Artemisia vul-
garis), Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Gänsefüße (Chenopodium) und Gänsekressen 
(Arabis). Hinzu kommen Nachtkerzen (Oenothera) und Pappel-Sukzession (Populus) im 
Westen. Im Süden des Plangebietes westlich des Siedlungsgehölzes besteht die ruderale 
Staudenflur (RHU) zum Großteil aus Brennnessel (Urtica). An der Grenze zur nördlichen 
Wohnbebauung kommen vereinzelt Magerrasenarten wie die Sand-Strohblume (Helichrysum 
arenarium) und verschiedene Süßgräser (Poaceae) vor. Die ruderale Trittflur setzt sich aus 
Löwenzahn (Taraxacum), Breit- (Plantago major) und Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 
sowie Klee (Trifolium). 
 
Fauna 
Vögel 
Der Untersuchungsraum mit Gehölzen und Staudenflächen ist nachgewiesener Lebensraum 
sowie Nahrungshabitat für Vogelarten. Im Rahmen der Untersuchungen konnten 17 Brut-
paare (12 Arten), darunter eine gefährdete Art, festgestellt werden. Zwei Brutpaare der Feld-
lerche brüten östlich der Planfläche und haben ihre Singreviere bis auf die Planfläche ausge-
dehnt. Diese werden als Teilbrüter betrachtet. „Bachstelze und Hausrotschwanz brüten in 
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angrenzend bebauten Flächen und suchen das Gebiet regelmäßig zur Nahrungssuche auf“ 
(Brose & Lückert 2023). Weitere Nahrungsgäste sind Rotmilan, Turmfalke, Grünspecht und 
Eichelhäher. 
 
Das Vorhaben liegt gem. Abbildung 8 nicht in einem Rastgebiet, aber in Zone A mit einer ho-
hen bis sehr hohen relativen Dichte des Vogelzugs über Land.  
 
Abbildung 8: Rastgebiete der Umgebung (© LAIV – MV 2022) 

 
 
Fledermäuse 
Die Garagen- und Schuppengebäude im Süden des Plangebietes weisen Spalten auf. Diese 
könnten einzelnen Individuen als Sommerquartier dienen. Potenzielle Winter- oder Wochen-
stubenquartiere sind auf der Vorhabenfläche nicht vorhanden. Im Rahmen der Avifaunisti-
schen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die Fläche als Jagdhabitat genutzt 
wird.  
 
Reptilien 
Der Untersuchungsraum weist aufgrund der Bodenstruktur und der vorhandenen ruderalen 
Staudenfluren Habitatpotenzial für die Zauneidechse auf. Im Rahmen der faunistischen Er-
fassungen wurden jedoch keine Nachweise von Reptilien erbracht.  
 
Amphibien 
Im 200 m Umkreis des Untersuchungsraumes befinden sich mehrere Kleingewässer. Inner-
halb des Plangebietes existieren jedoch keine Oberflächengewässer. Das Gelände ist auf-
grund des beunruhigten Brachecharakters für Amphibien als Landhabitat vermutlich nicht ge-
eignet. Im Rahmen der Erfassungen wurden keine Individuen festgestellt.  
 
Fischotter und Biber 
Der Untersuchungsraum beinhaltet keine Gewässer. Im entsprechenden Messtischblatt-
quadraten 2250-4 wurden keine Fischotteraktivitäten verzeichnet. Im Umkreis von etwa 3,5 
km befinden sich fünf Biberburgen und zwei Einzelfunde. Die nächstgelegene Biberburg (be-
setzt zuletzt 2010/11) befindet sich ca. 1,8 km nordöstlich des Plangebietes am Fischerhafen 
Vogelsang. Fischotter und Biber sind nachtaktiv und legen auf nächtlichen Streifzügen bzw. 
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auf der Suche nach neuen Revieren weite Strecken zurück. Die Wanderungen orientieren 
sich an Leitstrukturen wie Gehölzränder oder Wasserflächen. Das Vorhaben befindet sich 
außerhalb von Leitstrukturen und nicht in Richtung neuer Reviere. Die Frequentierung der 
Vorhabenfläche durch Biber und Fischotter ist daher unwahrscheinlich. 
 
Käfer, Falter, Libellen, Fische, Mollusken  
Im Plangebiet befinden sich mindestens 8 Nachtkerzen als Futterpflanzen für die Raupen 
des Nachtkerzenschwärmers.  
In den Artenportraits des BfN steht: „Die Raupen des Nachtkerzenschwärmers fressen zwar 
auch an Nachtkerzen, vor allem aber an verschiedenen Weidenröschen. Die Pflanzen wach-
sen an feuchten und frischen, gelegentlich auch trockenen Standorten und müssen zudem 
gut besonnt sein, um das Wärmebedürfnis der Raupen zu befriedigen. Aber auch die Falter 
benötigen reichlich Nahrung, so dass der Lebensraum erst vollständig ist, wenn ausreichend 
Nektarpflanzen wie Wiesen-Salbei oder Natternkopf in der Nähe sind. Die Tiere sind vor al-
lem in der Dämmerung aktiv. Über Entstehung, Entwicklung und Verbund der Vorkommen ist 
kaum etwas bekannt. Die Falter oder Raupen werden immer wieder an verschiedenen Stel-
len beobachtet, bilden dort aber selten längerfristige Vorkommen.“  
Weidenröschen, Wiesen- Salbei und Natternkopf wachsen nicht im Plangebiet. Dieses liegt 
inmitten Bebauung und ist nicht feuchtigkeitsbeeinflusst. Die Strukturen im Plangebiet bieten 
unzureichende Bedingungen für das Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers. Bevorzugte 
Habitate der streng geschützten Falterarten, welche Feuchtlebensräume, Wälder oder karge 
Flächen mit Thymian bevorzugen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Das Plangebiet bein-
haltet keine Höhlenbäume und keine Gewässerlebensräume. Streng geschützte oder gefähr-
dete Käfer, Libellen, Fische oder Mollusen sind im Untersuchungsraum daher nicht zu erwar-
ten.  
 
Boden 
Laut Landesinformationssammlung M-V (Linfos M-V) setzt sich der natürliche Baugrund des 
Untersuchungsgebietes aus der Bodengesellschaft Niedermoor/Erdniedermoor-/ Mulmnie-
dermoor (Mulm), Niedermoortorf über Mudden oder mineralischen Sedimenten, mit Grund-
wassereinfluss zusammen. Gemäß einer Bohrung des Landesbohrdatenspeichers besteht 
der Boden etwa 50 m südlich des Plangebietes bis etwa 60 cm Tiefe aus Lockergestein. Tie-
fer gelegen folgen verschiedene Schichten an Fein- und Mittelsanden. Gemäß Betrachtung 
der „Bodenfunktionsbereiche“ unter Linfos liegt eine hohe Schutzwürdigkeit vor. Es besteht 
keine potenzielle Nitratauswaschungsgefährdung. Die potenzielle Wassererosionsgefähr-
dung ist als gering bis sehr gering einzuschätzen. Es liegt eine sehr geringe Winderosions-
gefährdung vor. Aufgrund der früheren Garagennutzung und Ablagerungen von Schotter, 
Metallschrott und Holz ist von einer deutlichen Bodenverdichtung auszugehen.  
 
Wasser 
Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer. Im 200 m Umkreis sind mehrere per-
manente und temporäre Kleingewässer vorhanden. 600 m südlich verläuft ein Graben, wel-
cher Bestandteil eines Gewässernetzes ist, welches mit dem 1,8 km nördlich gelegene Stetti-
ner Haff verbunden ist. 2,3 km südlich befinden sich die Luckower Torfkuhlen als weitere 
Standgewässer. 2 km nördlich liegt der See bei Bellin.  
Das Vorhaben liegt nicht einem Wasserschutzgebiet. Als Grundwasserleiter fungieren glazio-
fluviatile Sande im Weichsel-Komplex. Es liegt keine bindige Deckschicht vor. Die Tiefenlage 
der Süß-/Salzwassergrenze beträgt -26 bis -50 m NN. Das Grundwasser steht weniger als 2 
m unter der Flur an. Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 208,3 mm/a. Es besteht ein 
potenziell nutzbares Dargebot mit guter Gewinnbarkeit und guter Qualität.  
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Abbildung 9: Gewässernetz (© LAIV – MV 2022) 

 
 
Klima/ Luft 
Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere Temperaturun-
terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten sowie durch relative Niederschlagsarmut 
gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch die Gehölze 
im Plangebiet und durch die Nähe zum Stettiner Haff geprägt. Die Gehölze üben Sauerstoff-
produktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktionen aus. Die Luftreinheit ist aufgrund 
der Siedlungsrandlage sowie der Einflüsse seitens der landwirtschaftlichen Bearbeitung an-
grenzender Äcker vermutlich eingeschränkt. Das Klima ist kein Wert- und Funktionselement 
besonderer Bedeutung.  
 
Landschaftsbild/ Kulturgüter 
Das Plangebiet befindet sich in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“, in der 
Großlandschaft „Vorpommersche Heide- und Moorlandschaft“ und in der Landschaftseinheit 
„Ueckermünder Heide“. Die Vorhabenfläche entstand vor 15.000 bis 18.000 Jahren während 
der Weichsel-Eiszeit. Als geologisches Substrat liegen fluviatile und limnische Sedimente mit 
Niedermoortorf vor. Die potenziell natürliche Vegetation bestünde als Drahtschmielen-Bu-
chenwald einschließlich der Ausprägungen als Schattenblumen-Buchenwald. Das Plangebiet 
ist gemäß Linfos unter „Landesweiter Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale- 
Landschaftsbildpotenzial“ in den Landschaftsbildraum „Acker-Wiesenlandschaft um Vogel-
sang-Luckow IV 8-14, mittlere bis hohe Bewertung“ einzuordnen. Die Vorhabenfläche liegt 
nicht innerhalb eines Kernbereiches landschaftlicher Freiräume. Das Gelände weist den 
Charakter einer Brachfläche auf und ist maßgeblich durch die Siedlungsnähe geprägt. Land-
schaftsbildprägend ist das Siedlungsgehölz im Osten. Entlang dieser Vegetationskante be-
stehen Sichtbeziehungen in Nord-Süd-Richtung. Innerhalb der Untersuchungsfläche sind 
keine Bau- und Bodendenkmäler bekannt.  
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Abbildung 10: Geomorphologie des Untersuchungsraumes (© LAIV – MV 2022) 

 
 
Natura – Gebiete 
Bei den nächstgelegenen Natura 2000 Gebieten handelt es sich um das FFH-Gebiet DE 
2049-302 „Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff“ (Zielarten: Bach-
neunauge, Bitterling, Finte, Flussneunauge, Lachs, Meerneunauge, Rapfen, Schlammpeitz-
ger, Steinbeißer, Bauchige Windelschnecke, Schmale Windelschnecke, Sumpf-Glanzkraut, 
Biber, Fischotter, Großer Feuerfalter, Eremit, Menetries-Laufkäfer), das SPA DE 2250-471 
„Kleines Haff, Neuwarper See und Riether Werder“ (Zielarten: Brandgans, Flusssee-
schwalbe, Gänsesäger, Kampfläufer, Kormoran, Lachmöwe, Löffelente, Reiherente, Rohr-
weihe, Rotschenkel, Schnatterente, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, 
Zwergmöwe, Zwergsäger) und das SPA DE 2251-403 „Binnendünen und Wälder bei Alt-
warp“ (Brachpieper, Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan, Schwarzspecht, Seeadler, Wiede-
hopf, Ziegenmelker). Alle drei Schutzgebiete sind etwa 1,5 km vom Untersuchungsgebiet 
entfernt. Die Wirkungen des geplanten Wohngebietes erreichen die FFH-Gebiete aufgrund 
der Entfernung nicht.  
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die unversiegelten Flächen mit Bewuchs schützen die Bodenoberfläche vor Erosion und bin-
den das Oberflächenwasser, fördern also die Grundwasserneubildung sowie die Bodenfunk-
tion und profitieren gleichzeitig davon. Weiterhin wirken die „grünen Elemente“ durch Sauer-
stoff- und Staubbindungsfunktion klimaverbessernd und bieten Tierarten einen potenziellen 
Lebensraum. 
 
 
2.1.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gelände weiterhin als ruderale Staudenflur 
existieren. Das Gebäude im Süden würde mit der Zeit verfallen. Eine Ausbreitung der Brenn-
nesselstauden sowie eine Verbuschung seitens des Siedlungsgehölzes wäre nicht auszu-
schließen. 
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2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch-
führung der Planung, die mögliche bau-, anlage-, betriebs- 
und abrissbedingte erheblichen Auswirkungen geplanter Vor-
haben auf die Umweltbelange unter Berücksichtigung der 
nachhaltigen Verfügbarkeit  von Ressourcen  

2.2.1 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte 
erhebliche Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbe-
lange unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit von 
Ressourcen  

 
Fläche 

Eine circa 0,45 ha große, durch Bodenverdichtung und Schuttablagerungen vorbelastete, 
Fläche im siedlungsnahen Bereich von Vogelsang wird einer neuen Nutzung zugeführt. Die 
Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Eggesiner Straße, welche durch das Gelände 
verläuft. Als Zufahrten zu den Grundstücken ist im Norden ein verkehrsberuhigter Bereich 
vorgesehen.   
 
Flora 

Gemäß der Planungsunterlagen sind für die Wohnbebauung Versiegelungen von bis zu 30 
% zulässig. Im Zuge des Vorhabens werden Ruderalfluren, artenarme Zierrasen und Gehölz-
strukturen beseitigt. Ein Gebäude wird abgerissen. Dieser Eingriff wird über externe Kom-
pensationsmaßnahmen multifunktional ausgeglichen. Auf den geplanten Grundstücken wer-
den Rasenflächen und Rabatte angelegt. Des Weiteren sind Baum- und Strauchpflanzungen 
vorgesehen.  
 

Fauna 

Durch das Vorhaben werden potenzielle Habitate beseitigt. Einzelne Bäume sind zur Erhal-
tung festgesetzt. Neue Strukturen werden auf den geplanten Grundstücken geschaffen. Ein 
Artenschutzfachbeitrag wurde erstellt. Es wurden Maßnahmen festgesetzt, die dem Eintreten 
von Verbotstatbeständen nach §44 BNatSchG Absatz 1 entgegenwirken. 
 

Boden/Wasser 

Die vorgesehenen Versiegelungen verursachen unumkehrbare Beeinträchtigungen der Bo-
denfunktion. Dieser Eingriff wird multifunktional ausgeglichen. Auf den nichtversiegelten 
Grundstücksflächen werden Baum- und Strauchpflanzungen vorgenommen bzw. Rasen ein-
gesät oder Rabatte angelegt. Dadurch wird das Grundwasser vor Ort zurückgehalten und 
versickert. Die Grundwasserneubildungsfunktion wird nicht beeinträchtigt. Seltene, schüt-
zenswerte Böden werden nicht beeinträchtigt, da es sich um bereits verdichtete, anthropo-
gen beeinflussten Boden handelt. Die Bodenfruchtbarkeit wird sich durch das Vorhaben auf 
nichtversiegelten Grundstücksflächen vermutlich nicht verringern.  

 

Biologische Vielfalt 

Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens gehen Staudenfluren, Gehölze und ein mögliches 
Gebäudequartier verloren. Auf den geplanten Grundstücken sind Baumpflanzungen sowie 
die Anlage von Rabatten und Rasenflächen vorgesehen. Zwar handelt es sich um ein bereits 
anthropogen beeinflusstes, beunruhigtes Gelände, es ist jedoch, aufgrund des Verlustes der 
Staudenflur, insgesamt von einem kurzzeitigen Rückgang der Strukturvielfalt auszugehen, 
da von den Pflanzungen erst mit höherem Baumalter bei ausreichender Pflege ein ausrei-
chendes Nahrungsangebot zu erwarten ist. Auch das Angebot potenziell geeigneter Fort-
pflanzungsstätten und Versteckmöglichkeiten wird sich erst später verbessern. Somit ist von 
einem geringen Rückgang der biologischen Vielfalt durch das Vorhaben auszugehen.  
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2.2.2 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte 
erhebliche Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbe-
lange infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Ver-
ursachung von Belästigungen  

 
Die vorgesehene Entwicklung des bereits anthropogen vorbelasteten Plangebietes zur 
Wohnbebauung verursacht keine nennenswerte Erhöhung von Lärm- und Geruchsimmissio-
nen. Diese werden sich an den Emissionen der umliegenden Wohngebäude orientieren. 
 
 
2.2.3 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte 

erhebliche Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbe-
lange infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwertung 

 
Die Müllentsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Satzung. Die bei Bauarbeiten anfallenden 
Abfälle sind entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz zu behandeln. Im Zuge des Vorhabens 
werden die Bauflächen von Holz- und Schuttablagerungen beräumt und ein ehemals als Ga-
rage genutztes Gebäude abgerissen. Nach gegenwärtigem Wissensstand sind keine erhebli-
chen zusätzlichen bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingten Auswirkungen auf 
die Umweltbelange infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung 
und Verwertung durch den Bau und den Betrieb von Wohnbebauung zu erwarten. 
 
 
2.2.4 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte 

Risiken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle 
Erbe  

 
Bau-, anlage-, betriebs- und nutzungsbedingte Wirkungen des Vorhabens bergen nach ge-
genwärtigem Wissensstand keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das Landschafts-
bild, die Erholungsfunktion und das kulturelle Erbe. Die geplante Wohnnutzung verursacht 
nur geringe zusätzliche Immissionen. Die geringe Erholungsfunktion des Plangebietes wird 
beibehalten. Die geplanten Gebäudekubaturen werden der Umgebung weitestgehend ange-
passt. Es erfolgt keine Zerschneidung von Landschaftsräumen da die Standorte genutzte 
Siedlungsrandbereiche sind bzw. bereits eine Landschaftszerschneidung durch vorhandene 
Straßen vorliegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand beinhaltet das Plangebiet keine Kulturgü-
ter. Die menschliche Gesundheit wird nicht durch Veränderung von Gewohnheiten beein-
trächtigt. Bezüglich Vermeidung des Einsatzes gesundheitsgefährdender Stoffe wird auf 
Punkt 2.2.7 verwiesen. 
 
 
2.2.5 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte 

erhebliche Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbe-
lange infolge der Kumulierung mit benachbarten Vorhaben   

 
Das Vorhaben liegt im Siedlungsrandbereich von Vogelsang.   
Die Vorbelastungen durch bestehende gleichartige Nutzungen sind relativ gering. Die zu er-
wartenden zusätzlichen Wirkungen auf Flora, Fauna, Boden, Wasser und Landschaftsbild 
betreffen einen Bereich, der gegenüber weiteren Immissionen relativ unempfindlich ist. Die 
geplante Wohnfunktion wird die vorhandene Infrastruktur nutzten. Es kommt daher nicht zu 
unverträglichen Aufsummierungen von bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbeding-
ten Auswirkungen auf die umliegenden Schutzgebiete und auf natürliche Ressourcen. 
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2.2.6 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte 
erhebliche Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbe-
lange infolge Klimabeeinträchtigung und Anfälligkeit gegenüber 
dem Klimawandel   

 
Das Plangebiet weist keine nennenswerte Bedeutung für das Klima auf. Somit stellt die Pla-
nung lediglich einen geringen Eingriff in dieses Schutzgut dar. Ein Teil des Siedlungsgehöl-
zes ist zur Erhaltung festgesetzt. Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungs-
funktionen werden weiterhin erfüllt. Die Fällung der innerhalb des Plangebietes vorhandenen 
Gehölze führt nicht zu einer Störung der Klimafunktion. Neupflanzungen sind auf den geplan-
ten Grundstücken vorgesehen. Die zur Umsetzung der Planung verwendeten Materialien 
werden unter Einsatz von Energie gefertigt. Werden fossile Energieträger verwendet, führte 
dies zur Freisetzung des Treibhausgases CO2 und damit zur Beeinträchtigung des globalen 
Klimas. 
 
 
2.2.7 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte 

erhebliche Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbe-
lange infolge eingesetzter Techniken und Stoffe   

 
Derzeit liegen keine Informationen zu Materialien oder Technologien vor, die bei der Umset-
zung des Bauvorhabens zum Einsatz kommen werden. Unter Zugrundelegung derzeit im 
Baugewerbe üblicher Methoden, ist das geplante Vorhaben vermutlich nicht störfallanfällig 
und steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand gibt es im Umfeld des Bauvorhabens keine Anlagen, die umweltgefähr-
dende Stoffe verwenden oder produzieren und somit keine diesbezüglichen Konflikte mit der 
geplanten Funktion. 
 
 
 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen   

 
Bei Umsetzung der Planung kann es zu Beeinträchtigungen der ansässigen Fauna, zu Ge-
hölzverlusten und zu Neuversiegelungen kommen. Diese Eingriffe sind durch unten aufge-
führte Maßnahmen zu vermeiden bzw. zu kompensieren. 
 
Vermeidungsmaßnahmen  

V1 Gehölzbeseitigungen und Baufeldfreimachungen sind zur Vermeidung von Tötungs-
tatbeständen im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02 zu realisieren.  

V2 Die Abrissarbeiten sind durch eine im Fledermausschutz und Ornithologie fachkun-
dige Person zu planen und zu begleiten. Diese erfasst vor Baubeginn besetzte Fle-
dermausquartiere und Brutplätze. Im Ergebnis der ökologischen Baubegleitung wird 
ggf. zusätzlich notwendiger Ersatz für den Verlust von Fledermausquartieren und 
Nistplätzen festgelegt. Bei Bedarf ist durch die Person eine Befreiung von den Verbo-
ten des §44 BNatSchG zu beantragen oder ein Baustopp auszusprechen. Die Person 
ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen 
Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten 
sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Per-
son übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Be-
teiligten. 

V3 Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume und Baumgruppen sind zu erhalten und 
bei Ausfall zu ersetzen. 
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V4 Um die Tötung und Verletzung von Vögeln durch Kollision mit Glasscheiben zu unter-
binden, sind Fenster mit einer Größe von mehr als 2,5 m² zu vermeiden oder entspre-
chend geprüfte Scheiben mit Mustern z.B. Bezeichnung: Saflex ® FlySa-fe™ 3D SEEN 
shiny 9/90 ISO Typ: Punktraste zu verwenden. Es ist reflexionsarmes Glas zu verwen-
den. Brüstungen sind undurchsichtig zu gestalten. 

V5  Um Auswirkungen der Beleuchtung auf die Fauna zu begrenzen ist die geplante Be-
leuchtung auf ein notwendiges Minimum und auf notwendige Bereiche zu beschränken. 
Es ist LED-Beleuchtung mit einer max. Farbtemperatur von 3000 Kelvin zu wählen, die 
idealerweise mit Vollabschirmung, Nachtabsenkung oder mit Bewegungsmelder aus-
gestattet ist. 

 
Durch das geplante Vorhaben entsteht ein Kompensationsbedarf von 23.765,90 Kompensa-
tionsflächenäquivalenten. 
 
Kompensationsmaßnahmen 
M1 Auf den nicht überbaubaren Grundstückflächen sind pro angefangenen 150 m² ver-

siegelter Fläche 1 hochstämmiger Obstbaum (gesamt 13 Stück) 2x verpflanzt, 
Stammumfang 12 – 14 cm mit Ballen; Apfelbäume z.B. Pommerscher Krummstiel, 
Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter Winterstetti-
ner, Apfel aus Grünheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher Kurzstiel; Birnen 
z.B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastorenbirne, Kleine 
Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten z.B. Apfelquitte, Birnen-
quitte, Konstantinopeler Apfelquitte) sowie 20 m² Strauchfläche (insgesamt 258 m²) 
heimischer Arten (z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus (Schneeball), Cor-
nus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Holunder), Ri-
bes alpinum (Alpen-Johannisbeere)) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

M2 Zur Kompensation des Defizites von 23.765,90 KFÄ sind Ökopunkte eines geeigne-
ten Ökokontos innerhalb der Landschaftszone Vorpommersches Flachland zu kaufen. 
Dafür wird die Verwendung des Kontos VG -048 „Naturwaldinsel Annenhof“ vorge-
schlagen. Die Maßnahmenfläche ist etwa 17 km vom Plangebiet entfernt. Es handelt 
sich um die Anlage von Wald durch Sukzession mit Initialbepflanzung. Zur Verfügung 
stehen noch 78.620 KFÄ. Ansprechpartner: Wulf Köhler. Tel.: 0173-2340829.  

 E-Mail: Wulf.Koehler@gmx.de  
 
Abbildung 11: Entfernung zwischen Plangebiet und VG-048 (© LAIV – MV 2022) 

 
 

mailto:Wulf.Koehler@gmx.de
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Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
A Ausgangsdaten 
A 1  Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 
Das Plangebiet ist etwa 0,45 ha groß und unter Punkt 1 des Umweltberichtes beschrieben. 
A 2 Lagefaktor 
Das Vorhaben befindet sich im siedlungsnahen Bereich von Vogelsang. Es liegt eine kurze 
Distanz zu angrenzenden Störquellen (Wohnbebauung) von weniger als 100 m vor. Das 
Plangebiet liegt nicht in einem Kernbereich landschaftlicher Freiräume oder Schutzgebiet. 
Zuschläge werden somit nicht erheben. Es ergibt sich ein Lagefaktor von 0,75.  
 
B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entnommen: 
Wertstufe:       laut Anlage 3 HzE 
Biotopwert des betroffenen Biotoptyps:  laut Pkt. 2.1 HzE 
 
B 1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen 
B 1.1. Flächen ohne Eingriff 
Hierbei handelt es sich um Flächen, welche zum Erhalt oder als Grünfläche festgesetzt sind 
oder keinen ökologischen Wert aufweisen.  
 
Tabelle 4: Biotoptypen im Flächen ohne Eingriff  

Biotoptyp Planung Fläche in m² 

PWX Erhalt  165,00 

RHU Erhalt 27,00 

RHU Grünfläche 21,00 

ODF ohne ökologischen Wert 113,00 

  326,00 

 
B 1.2. Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopverän-

derung (unmittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen)  
Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Der Bio-
topwert aus Wertstufe und durchschnittlichem Biotopwert wird mit dem Lagefaktor von 0,75 
für den Abstand von weniger als 100 m zur nächsten Störquelle multipliziert. 
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Tabelle 5: Unmittelbare Beeinträchtigungen 

Bestand Umwandlung zu 
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PWX Baufläche 609,00 2 3 0,75 1.370,25 

RTT Baufläche 47,00 1 1,5 0,75 52,88 
RHU Baufläche 2.628,00 2 3 0,75 5.913,00 

RHU Verkehrsfläche 290,00 2 3 0,75 652,50 
PHW Baufläche 10,00 0 1 0,75 7,50 

PER Baufläche 183,00 0 1 0,75 137,25 
PER Verkehrsfläche 56,00 0 1 0,75 42,00 

PEU Baufläche 75,00 1 1,5 0,75 84,38 
OVU Baufläche 120,00 0 1 0,75 90,00 

OVU Verkehrsfläche 141,00 0 1 0,75 105,75 
      8.455,50 

 
B 1.3. Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Bioto-

pen (mittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen)  
In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen 
können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funkti-
onsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich 
geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, 
ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.“ Im Umfeld des 
Eingriffs liegen zwei Kleingewässer und ein Feldgehölz. Bei Durchführung des Vorhabens sind 
diese teilweise nur noch eingeschränkt zugänglich. Es findet somit vermutlich ein Eingriff in 
den Habitatverbund statt. Es ist von einer Funktionsbeeinträchtigung auszugehen.  
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Abbildung 11: gesetzlich geschützte Biotope im 50 m bzw. 200 m Radius (© LAIV – MV 
2022) 

 
 
Tabelle 6: Mittelbare Beeinträchtigungen 
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UER01398 
(Feldgehölz) 

6.329,00 6,00 0,15 5.696,10 

UER01397 
(stehendes 
Kleingewässer) 

6.802,00 6,00 0,15 6.121,80 

UER01391 
(stehendes 
Kleingewässer) 

2.998,00 6,00 0,15 2.698,20 

    14.516,10 
 
B 1.4. Ermittlung der Versiegelung und Überbauung  

Es kommen die Versiegelungen zum Ansatz. Die versiegelten Bauflächen werden mit einem 
Versiegelungsfaktor von 0,5 multipliziert. 
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Tabelle 7: Versiegelung und Überbauung 

Bestand Umwandlung zu 
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PWX Baufläche versiegelt 182,70 0,5 91,35 

RTT Baufläche versiegelt 14,10 0,5 7,05 
RHU Baufläche versiegelt 788,40 0,5 394,20 

RHU Verkehrsfläche 290,00 0,5 145,00 
PHW Baufläche versiegelt 3,00 0,5 1,50 

PER Baufläche versiegelt 54,90 0,5 27,45 
PER Verkehrsfläche 56,00 0,5 28,00 

PEU Baufläche versiegelt 22,50 0,5 11,25 
OVU Baufläche versiegelt 36,00 0,5 18,00 

OVU Verkehrsfläche 141,00 0,5 70,50 
    794,30 

 
B 2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 

Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funktionen verlangt eine separate Erfassung und 
Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der übrigen betroffenen Funktions- und Wer-
telemente eine entsprechende Kompensation für besondere faunistische Funktionsbeziehun-
gen noch nicht erreicht wird, erwächst hieraus die Verpflichtung zur Wiederherstellung artspe-
zifischer Lebensräume und ihrer Voraussetzungen. 
Die Kompensation soll in diesen Fällen so erfolgen, dass Beeinträchtigungen der betroffenen 
Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifischen faunisti-
schen Funktionsbeziehungen oder in Lebensräume besonderer Arten bedürfen daher i. d. R. 
einer additiven Kompensation. 
 
B 2.1  Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen bzw. störungsempfindliche Arten 
Derzeit sind keine Tierarten mit besonderen Lebensraumansprüchen im Plangebiet bekannt. 
Es wurde ein Artenschutz-Fachbeitrag erstellt (s. Tab.2). Es besteht kein additives Kompen-
sationserfordernis. 
 
B 2.2  Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 
Das Vorhaben beeinträchtigt nach derzeitigem Kenntnisstand bei Umsetzung der Maßnah-
men keine, laut Roter Liste Deutschlands und MV, gefährdete Populationen von Tierarten. 
Es wurde ein Artenschutz-Fachbeitrag erstellt (s. Tab.2). Es besteht kein additives Kompen-
sationserfordernis. 
 
B 3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 
B 3.1  Boden 
Der Boden im Plangebiet ist anthropogen vorbelastet und ist daher kein Wert- und Funktions-
element besonderer Bedeutung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 3.2  Wasser 
Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es 
besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
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B 3.3  Klima 
Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-
steht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 4 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeu-
tung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

 
Tabelle 8: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 4 
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8.455,50  794,30  14.516,10  23.765,90 

 
C Geplante Maßnahmen für die Kompensation 
Die Kompensationsmaßnahmen sind unter Punkt 2.3 aufgeführt.  
 
C1 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen 

Kompensationsmindernde Maßnahmen kommen nicht zum Ansatz. 
 
C 2 Bilanzierung 
 
Tabelle 9: Ermittlung des Flächenäquivalents der Kompensationsmaßnahmen 
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Ökokonto VG-048 „Na-
turwaldinsel Annenhof“        

23.765,90 

 

Kompensationsflächenbedarf (Eingriffsfläche):    23.765,90 m² 

Kompensationsflächenumfang:      23.765,90 m² 

 
D Bemerkungen/Erläuterungen - Keine 
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Mit Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen gem. C2 ist der nach HzE ermittelte Eingriff 
ausgeglichen. 
 
 
 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen aufgrund der Verfügbarkeit der Grundstücke, 
der Vorbelastung und der günstigen Erschließungssituation nicht. 
 
 
 
 

3. Zusätzliche Angaben 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 

technischen Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Bei-
spiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse  

 
Zur Beurteilung der Wertigkeit der Biotope des Plangebietes wurden folgende Unterlagen 
hinzugezogen. 
• Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg – Vorpommern (HzE) Neufassung 2018, 
• Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-

burg-Vorpommern (2013). 
Schwierigkeiten ergeben sich aus dem Fehlen von Flächen für Kompensationsmaßnahmen 
sowie aus unzureichenden Informationen zu zukünftig zum Einsatz kommenden Materialien. 
Alle übrigen notwendigen Angaben konnten den Örtlichkeiten entnommen werden. 
 
 
 

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen 

 
Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchführung des Bauvorhabens entstehen, um frühzeitig insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu schaffen. 
Die Gemeinde nutzt die Informationen der Behörden über eventuell auftretende unvorherge-
sehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt.  
Die Konfliktanalyse ergab, dass derzeit keine unvorhergesehenen betriebsbedingten nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt durch das Vorhaben zu erwarten sind.  
Gegenstand der Überwachung ist auch die Umsetzung der festgesetzten Kompensations-
maßnahmen. Hierfür sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
Die Gemeinde prüft die Durchführung, den Abschluss und den Erfolg der Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen. Sie lässt sich hierzu vom Bauherrn eine Dokumentation über 
die Fertigstellung und Entwicklung des Zustandes der Maßnahmen auf verbaler und fotodo-
kumentarischer Ebene vorlegen. Es wurde ein Artenschutz-Fachbeitrag erstellt. 
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3.3 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j  

 
Es ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben aufgrund der verwendeten Stoffe störfallanfällig 
ist. Es steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen. 
 
 
 

3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Das Vorhaben ist auf einem Gelände mit überwiegend geringer naturräumlicher Ausstattung 
geplant. Die Teilflächen sind anthropogen vorbelastet. Der Eingriff wird als ausgleichbar be-
urteilt. Die Wirkungen des Vorhabens kumulieren nicht mit Wirkungen anderer Vorhaben. Es 
befindet sich bereits Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe. Die Immissionen auf die Umge-
bung erhöhen sich nur geringfügig. Es sind keine Schutzgebiete betroffen. Erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen sind vom Vorhaben nicht zu erwarten. Es sind Maßnahmen vor-
gesehen, durch welche die Eingriffe des Vorhabens in den Naturhaushalt vollständig kom-
pensiert werden können. 
 
 
 

3.5 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen 
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden  

 

• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V 

• Begehungen durch Fachgutachter  

 
 
Vogelsang-Warsin, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

Übersichtsplan Maßstab 1 : 10.000
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Gemeinde Vogelsang-Warsin 
Bebauungsplan Nr. 05/2022 „Wohngebiet südlich des Ahornweges“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 

 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Eggesin / Neubrandenburg, den 15.08.2024 
 

Gemeinde Vogelsang-Warsin Amt „Am Stettiner 
Haff“ 

   

Bau- und Ordnungs-
amt 

Stettiner Straße 1 17367 Eggesin Tel.: 039779-264-69 Fax: 039779-264-42 m.witt@eggesin.de 

in Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Vorpommern-Greifswald 21.06.2024  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 31.05.2024  

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte  x 

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis  x 

6. Hauptzollamt Stralsund 29.05.2024  

7. Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH  x 

8. Gesellschaft für Kommunale Umweltdienste 10.06.2024  

9. Straßenbauamt Neustrelitz 03.06.2024  

10. Deutsche Bahn AG  x 

11. Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus  x 

12. IHK Neubrandenburg 10.06.2024  

13. Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 13.05.2024  

14. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

15. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt M-V 03.06.2024  

16. E.DIS Netz GmbH 26.06.2024  

17. Deutsche Telekom Technik GmbH 22.05.2024  

18. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 03.06.2024  

19. Bergamt Stralsund 10.06.2024  

20. REMONDIS Vorpommern-Greifswald GmbH  x 

21. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee 12.06.2024  

22. Landesforst 21.05.2024  

23. Handwerkskammer  x 

24. Wasser- und Bodenverband Uecker-Haffküste 14.05.2024  

25. Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V  x 

26. GASCADE Gastransport GmbH 31.05.2024  

27. CEP Central European Petroleum GmbH  x 

28. 50Hertz Transmission GmbH 14.05.2024  

29. Landgesellschaft MV GmbH  x 

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern   
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Nachbargemeinden: 

1. Stadt Ueckermünde 21.05.2024 

2. Gemeinde Altwarp  

3. Gemeinde Luckow  

4. Stadt Eggesin  

 
 

Während der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 22.05.2024 bis 24.06.2024 sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

1.   

2.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffenen Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass aus 
dem Kampfmittelkataster des Landes keine Informationen zu ei-
ner Kampfmittelbelastung des Plangeltungsbereichs hervorge-
hen. 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu 
beachten und waren als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass 
keine Informationen zu Hochwassergefahren und potentiellem 
Überflutungsrisiko vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Witt? 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Hinweise des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrssamt, SG Ver-
kehrsstelle zur Kenntnis. Sie werden als Hinweis in die Begrün-
dung eingestellt. 
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Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass der 
Landkreis Vorpommern-Greifswald, Amt für Bau, Natur- und 
Denkmalschutz, SG Technische Bauaufsicht/Bauplanung, Bau-
planung die Planungsziele mitträgt. 
 
 
1. Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
2. Der Reservierungsbescheid wird zum Satzungsbeschluss vor-
gelegt. 
 
 
 
 
3. Es werden im Entwurf gestalterische Festsetzungen eingefügt. 
 
 
4. Dem wird gefolgt. 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Belange des Denkmalschutzes nicht berührt werden und Boden-
denkmale im Plangeltungsbereich nicht bekannt sind.  
  
 
 
 
Ein Hinweis auf bisher unbekannte Bodendenkmale war Be-
standteil des Vorentwurfes des Bebauungsplans. 
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Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege war am Verfahren 
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme Änderung im Parallelverfahren 
 
 
 
Kenntnisnahme der Hinweise und Handlungsempfehlungen zum 
Umweltbericht 
 
 
 
 
Das Datum der Begehung zur Biotopaufnahme am 04.07.22 wird 
im Fotoanhang vermerkt. 
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Kenntnisnahme der Hinweise und Handlungsempfehlungen zur 
Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung (EAB) 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der EAB gefolgt wird und dass gegen die 
gewählte Kompensationsmaßnahme keine Einwände erhoben 
wurden. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme der Hinweise und Handlungsempfehlungen zum 
Artenschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Artenschutzfachbeitrag (AFB) lag zur Prüfung vor. 
Im Rahmen der Beteiligung zum Vorentwurf wurden gegen die in 
Tabelle 3 des Umweltberichtes aufgeführten Umfänge und De-
taillierungsgrade der Untersuchungen seitens der Träger öffentli-
cher Belange keine Einwände erhoben. Für die Fauna wurde ein 
Untersuchungsraum in Lage und Größe des Geltungsbereiches 
gewählt. 
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Alle Auseinandersetzungen erfolgen also in diesem Rahmen. Die 
während der Kartierungen außerhalb des Plangebietes gesichte-
ten Feldlerchen wurden ausschließlich zur Information im Text 
aufgeführt. 
Im Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW– Be-
standserfassung, Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen und 
Monitoring –Aktualisierung 2020 Anhang B Maßnahmen-Steck-
briefe (Artspezifisch geeignete Maßnahmen) ist ein Abstand von 
25 m, den die Feldlerche zu Gehölzreihen mit einer Maximalhöhe 
von 5 m und einzelnen Bäumen bis 10 m einhält, als Orientie-
rungswert verzeichnet. Entlang der östlichen Plangebietsgrenze 
verläuft eine solche lineare Gehölzstruktur, welche zur Erhaltung 
festgesetzt wird. Weiterhin ist die Wiese mit Feldlerchenbrutver-
dacht allseitig in weniger als 100 m Abstand von Straßen und teil-
weise von Bebauung sowie von einer Baumreihe umschlossen. 
Demnach haben sich die während der Kartierung gesichteten 
Exemplare in einem Bereich aufgehalten, der als Revier nicht in 
Frage kommt. 
Die Gemeinde Vogelsang – Warsin kann die Forderung nach ei-
ner Kompensationsmaßnahme für die Feldlerche nicht nachvoll-
ziehen. 
 
Die Vermeidungsmaßnahme V2 (ökologische Baubegleitung) 
wird folgendermaßen ergänzt: „Diese erfasst vor Baubeginn be-
setzte Fledermausquartiere und Brutplätze.“ 
 
Ein städtebaulicher Vertrag ist entbehrlich, da die Gemeinde Ei-
gentümerin der Flächen ist. 
 
Als V4 und V5 werden folgende Maßnahmen festgesetzt:  
V4 Um die Tötung und Verletzung von Vögeln durch Kollision 
mit Glasscheiben zu unterbinden, sind Fenster mit einer Größe 
von mehr als 2,5 m² zu vermeiden oder entsprechend geprüfte 
Scheiben mit Mustern z.B. Bezeichnung: Saflex ® FlySa-fe™ 3D 
SEEN shiny 9/90 ISO Typ: Punktraste zu verwenden. Es ist re-
flexionsarmes Glas zu verwenden. Brüstungen sind undurchsich-
tig zu gestalten. 
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V5  Um Auswirkungen der Beleuchtung auf die Fauna zu be-
grenzen ist die geplante Beleuchtung auf ein notwendiges Mini-
mum und auf notwendige Bereiche zu beschränken. Es ist LED-
Beleuchtung mit einer max. Farbtemperatur von 3000 Kelvin zu 
wählen, die idealerweise mit Vollabschirmung, Nachtabsenkung 
oder mit Bewegungsmelder ausgestattet ist. 
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Der Baumschutzkompensationserlass bestimmt nicht den 
Schutzstatus sondern den Ersatzbedarf bei der Fällung von Ein-
zelbäumen. 
 
Gemäß Kartierung gibt es keine Einzelbäume mit einem Stamm-
umfang von mehr als 50 cm. 
 
Der Malus ist ein Obstbaum 
 
 
 
 
 
V3 regelt bereits Erhaltung und Ersatz der zur Erhaltung festge-
setzten Bereiche. Die übrigen Auflagen entsprechend er guten 
fachlichen Praxis und müssen nicht gesondert festgesetzt wer-
den. 
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Die Baumreihe ist als Fläche zur Erhaltung festgesetzt. 
Zu fällende Bäume können im Plandokument des Bebauungs-
plans nicht festgesetzt werden. 
§ 9 Abs. 4 lautet: „Die Länder können durch Rechtsvorschriften 
bestimmen, dass auf Landesrecht beruhende Regelungen in den 
Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen werden kön-
nen und inwieweit auf diese Festsetzungen die Vorschriften die-
ses Gesetzbuchs Anwendung finden.“ Festsetzungen gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i. V. m. BNatSchG sind nicht möglich. Arten-
schutzrechtliche Maßnahmen ohne bodenrechtlichen Bezug zum 
Plangeltungsbereich des Bebauungsplans werden § 9 Abs. 6 
BauGB nachrichtlich eingestellt und beziehen sich dann auf § 44 
BNatSchG i. V. m. § 15 BNatSchG. 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass das 
Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirt-
schaft/Immissionsschutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten der ge-
meindlichen Planung unter Hinweisen zustimmt. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu 
beachten und werden in die Begründung eingestellt. 
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Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass der 
SB Immissionsschutz der gemeindlichen Planung unter Berück-
sichtigung von Hinweisen zustimmt. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu 
beachten und werden in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass SG 
Wasserwirtschaft der gemeindlichen Planung unter Berücksichti-
gung von Hinweisen zustimmt. 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu 
beachten und werden in die Begründung eingestellt. 
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Zu 7. Die Gewässer liegen so weit entfernt, dass der Wasser- 
und Bodenverband keine Berührungspunkte sieht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführung und Hinweise des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Belange Naturschutz, Wasser und Boden des StALU VP durch 
die gemeindliche Planung nicht berührt werden. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung getroffene Feststel-
lung und Ausführung des Hauptzollamtes Stralsund werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass aus 
zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen 
die gemeindliche Planung bestehen. 
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Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführung des Wasser- und Abwasser-Ver-
bandes Ueckermünde werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellungen des 
Wasser- und Abwasser-Verbandes Ueckermünde zur Kenntnis. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass sei-
tens des Straßenbauamtes Neustrelitz keine Bedenken gegen die 
gemeindliche Planung bestehen. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer Neu-
brandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass es 
aus der Sicht der IHK keine Hinweise zur gemeindlichen Planung 
gibt. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin zur Kenntnis, dass sich keine 
Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangeltungsbereich befin-
den. 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
  
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegenschafts-
amtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin zur Kenntnis, dass sich kein 
vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes 
M-V im Plangeltungsbereich befindet.  
 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin zur Kenntnis, dass die E.DIS 
keine Anlagen im Plangeltungsbereich hat. 
 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass sich 
Telekommunikationslinien im Plangeltungsbereich befinden. 
Dem anliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass diese nörd-
lich außerhalb des Plangeltungsbereichs in der Straße Ahornweg 
verlaufen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellung der Bun-
despolizeidirektion Bad Bramstedt, dass keine Einwände und Hin-
weise zur gemeindlichen Planung bestehen, zur Kenntnis. 
Der Hinweis auf den Truppenübungsplatz wird als Hinweis in die 
Begründung eingestellt. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellung des 
Bergamtes Stralsund, dass die gemeindliche Planung keine 
bergbaulichen Belange sowie keine Belange nach Energiewirt-
schaftsgesetz berührt. 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasserstraßen- und Schifffahrts-
amtes Ostsee werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellung des 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee, dass seine Be-
lange durch die gemeindliche Planung nicht berührt werden, zur 
Kenntnis. 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 



 

15.08.2024    33 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforstanstalt Mecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass aus 
forsthoheitlicher und forstwirtschaftlicher Sicht keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Uecker-Haffküste“ werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass der 
Wasser- und Bodenverband keine Berührungspunkte zur ge-
meindlichen Planung sieht.  
 
Der fachtechnische Hinweis wird in die Planung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der GASCADE GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Anlagen von WINGAS GmbH und NEL Gastransport GmbH nicht 
von der gemeindlichen Planung betroffen sind.  
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass 
keine Anlagen des Unternehmens von der gemeindlichen Pla-
nung berührt werden. 
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